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Die Maschine muss so konstruiert, gebaut 
und gegebenenfalls auf ihrem beweglichen 
Gestell montiert sein, dass unkontrollierte 
Verlagerungen ihres Schwerpunkts beim 
Verfahren ihre Standsicherheit nicht be­
einträchtigen und zu keiner übermäßigen 
Beanspruchung ihrer Struktur führen.

Die Maschine muß so konzipiert, gebaut 
und gegebenenfalls auf ihrem beweg­
lichen Gestell montiert sein, daß beim 
Verfahren unkontrollierte Schwingungen 
ihres Schwerpunkts ihre Standsicherheit 
nicht beeinträchtigen bzw. ihre Struktur 
keinen übermäßigen Beanspruchungen 
aussetzen.

3.4.2. Bewegliche Übertragungs
elemente

Abweichend von Nummer 1.3.8.1  
brauchen bei Motoren  
die beweglichen Schutzeinrichtungen, die 
den Zugang zu den beweglichen Teilen im 
Motorraum verhindern, nicht verriegelbar 
zu sein,  
wenn sie sich nur mit einem Werkzeug  
oder Schlüssel oder durch Betäti-
gen eines Stellteils am Fahrerplatz öffnen 
lassen, sofern sich dieser in einer völlig 
geschlossenen, gegen unbefugten Zugang 
verschließbaren Kabine befindet.

3.4.8. Gefahren durch bewegliche Über­
tragungselemente 

Abweichend von Nummer 1.3.8 Abschnitt 
A brauchen bei Verbrennungsmotoren 
die beweglichen Schutzeinrichtungen, die 
den Zugang zu den beweglichen Teilen 
im Motorraum versperren, keine Verriege­
lungsvorrichtung aufzuweisen, sofern sie 
nur unter Verwendung eines Werkzeugs 
bzw. eines Schlüssels oder durch Betäti­
gung eines Stellteils an einem Fahrerplatz 
zu öffnen sind, der sich in einer völlig 
geschlossenen Kabine mit verriegelbarem 
Zugang befindet. 

Text aus alt 3.4.8.

3.4.2. Bruchgefahr beim Betrieb 
Mit hoher Geschwindigkeit umlaufende 
Maschinenteile, bei denen trotz aller Vor­
sichtsmaßnahmen Bruch- oder Berstgefahr 
besteht, müssen so montiert und abge­
deckt sein, daß etwaige Splitter aufgefan­
gen werden oder, falls dies nicht möglich 
ist, den Fahrerplatz und/oder die anderen 
Arbeitsplätze nicht erreichen können. 

Verschoben zu neu 1.4.1 und 1.3.2.

3.4.3. Überrollen und Umkippen

Besteht bei einer selbstfahrenden Maschine 
mit aufsitzendem Fahrer und mitfahrendem 
anderem Bedienungspersonal oder ande­
ren mitfahrenden Personen  
ein Überroll- oder Kipprisiko, so muss 
die Maschine mit einem entsprechenden 
Schutzaufbau versehen sein, es sei denn, 
dies erhöht das Risiko.

3.4.3. Überrollgefahr 

Besteht bei einer selbstfahrenden Maschi­
ne mit aufsitzendem Fahrer und gegebe­
nenfalls mitfahrendem anderem Bedie­
nungspersonal  
Überrollgefahr, so muß die Maschine 
entsprechend ausgelegt und mit Veran­
kerungspunkten versehen sein, an denen 
ein Überrollschutzaufbau (ROPS) montiert 
werden kann.

Die Anforderung wurde ausgeweitet auf 
Umkippen. Umkippen ist als Gefährdung 
bereits in einigen Sicherheitsnormen be­
rücksichtigt; und EN-ISO-Normen zum 
Umkippschutz („TOPS“) bestehen eben­
falls.
Die unterstrichene Anforderung wurde  
wesentlich verändert: Wenn eine Gefähr­
dung besteht, ist ein Schutzaufbau (ROPS/
TOPS) anzubringen. Verankerungspunkte 
allein reichen nicht mehr aus. Schutzauf­
bauten dürfen nicht angebracht werden, 
wenn sie das Risiko erhöhen. 

Dieser Aufbau muss so beschaffen sein, 
dass aufsitzende bzw.  
mitfahrende Personen bei Überrollen oder 
Umkippen durch einen angemessenen 
Verformungsgrenzbereich gesichert sind.

Um festzustellen, ob der Aufbau die in Ab­
satz 2 genannte Anforderung erfüllt, muss 
der Hersteller oder  
 
sein Bevollmächtigter für jeden Aufbautyp 
die entsprechenden Prüfungen durchführen 
oder durchführen lassen.

Dieser Aufbau muß so beschaffen sein, 
daß er dem aufsitzenden Fahrer und dem 
gegebenenfalls mitfahrenden anderen 
Bedienungspersonal bei Überrollen einen 
angemessenen Verformungsgrenzbereich 
(DLV) sichert.

Um festzustellen, ob der Aufbau dem im 
zweiten Absatz genannten Erfordernis 
gerecht wird, muß der Hersteller oder sein 
in der Gemeinschaft niedergelassener 
Bevollmächtigter für jeden Aufbautyp die 
entsprechenden Prüfungen durchführen 
oder durchführen lassen.
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Ferner müssen folgende Erdbewegungs­
maschinen, deren Leistung mehr als  
15 kW beträgt, mit einem Überroll­
schutzaufbau ausgerüstet sein:

–	 Rad- oder Raupenlader,

–	 Baggerlader,

–	 Rad- und Raupenschlepper,

–	 Schrapper mit oder ohne Selbstlader,

–	 Planierraupen,

–	 Muldenkipper mit Knicklenkung.

Die Streichung dieses Absatzes bedeutet 
nicht, dass ROPS nicht mehr gefordert 
werden. Da ROPS und TOPS für alle 
Maschinen verlangt werden, die ein Über­
roll- oder Kipprisiko haben (außer der 
Schutzaufbau erhöht das Risiko), ist die 
Liste nicht erforderlich. Die Geschichte 
der Liste geht zurück auf die Zeit vor der 
ersten Maschinen-RL 89/392/EWG, als 
es spezielle RL über ROPS (86/295/EWG) 
und FOPS (86/296/EWG) für Erdbauma­
schinen gab.
Grundsätzlich hat der Hersteller aufgrund 
der Risikobeurteilung zu entscheiden, 
welche Fahrzeuge mit ROPS auszurüsten 
sind.

3.4.4. Herabfallende Gegenstände
 

Besteht bei einer selbstfahrenden Maschine 
mit aufsitzendem Fahrer und mitfahrendem 
anderem Bedienungspersonal oder ande­
ren mitfahrenden Personen  
ein Risiko durch herabfallende Gegenstän­
de oder herabfallendes Material, so muss 
die Maschine entsprechend konstruiert und, 
sofern es ihre Abmessungen gestatten, mit 
einem entsprechenden Schutzaufbau verse­
hen sein.

Dieser Aufbau muss so beschaffen sein, 
dass aufsitzende bzw. mitfahrende Personen 
beim Herabfallen von Gegenständen oder 
Material durch einen angemessenen Ver­
formungsgrenzbereich gesichert sind.

Um festzustellen, ob der Aufbau die in Ab­
satz 2 genannte Anforderung erfüllt, muss 
der Hersteller oder sein  
 
Bevollmächtigter für jeden Aufbautyp die 
entsprechenden Prüfungen durchführen 
oder durchführen lassen.

3.4.4. Gefahren durch herabfallende 
Gegenstände 

Besteht bei einer Maschine mit aufsitzen- 
dem Fahrer und gegebenenfalls mitfahren­
dem anderem Bedienungspersonal  
 
eine Gefährdung durch herabfallende 
Gegenstände oder herabfallendes Mate­
rial, so muß die Maschine, sofern es ihre 
Abmessungen gestatten, entsprechend 
ausgelegt und mit Verankerungspunkten 
versehen sein, an denen ein Schutzauf­
bau gegen herabfallende Gegenstände 
(FOPS) angebracht werden kann.

Dieser Aufbau muß so beschaffen sein, 
daß er dem mitfahrenden Bedienungsper­
sonal beim Herabfallen von Gegenstän­
den oder Material einen angemessenen 
Verformungsgrenzbereich (DLV) sichert.

Um festzustellen, ob der Aufbau dem im 
zweiten Absatz genannten Erfordernis 
gerecht wird, muß der Hersteller oder sein 
in der Gemeinschaft niedergelassener 
Bevollmächtigter für jeden Aufbautyp die 
entsprechenden Prüfungen durchführen 
oder durchführen lassen.

 

 
 
 
 
Bezogen auf den Schutzaufbau gegen 
herabfallende Gegenstände (FOPS) wurde 
die Anforderung grundlegend geändert: 
Wenn eine Gefährdung besteht, ist ein 
Schutzaufbau (FOPS) anzubringen. Alt 
3.4.4 verlangte lediglich Verankerungs­
punkte für FOPS. 

3.4.5. Zugänge

Halte- und Aufstiegsmöglichkeiten müssen 
so konstruiert, ausgeführt und angeordnet 
sein, dass das Bedienungspersonal sie 
instinktiv benutzt und sich zum leichteren 
Aufstieg nicht der Stellteile bedient.

3.4.5. Gefahr an Zugängen 

Aufstiegs- und Haltemöglichkeiten müssen 
so konzipiert, ausgeführt und angeordnet 
sein, daß das Bedienungspersonal sie 
instinktiv benutzt und sich nicht stattdessen 
der Stellteile bedient.
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3.4.6. Anhängevorrichtungen 

Maschinen, die zum Ziehen eingesetzt  
oder gezogen werden sollen, müssen  
mit Anhängevorrichtungen oder Kupp­
lungen ausgerüstet sein, die so konstruiert, 
ausgeführt und angeordnet sind, dass ein 
leichtes und sicheres An- und Abkuppeln 
sichergestellt ist und ein ungewolltes Ab­
kuppeln während des Einsatzes verhindert 
wird.

Soweit die Deichsellast es  
erfordert, müssen diese Maschinen mit  
einer Stützvorrichtung ausgerüstet sein, 
deren Auflagefläche der Stützlast und dem 
Boden angepasst sein muss.

3.4.6. Gefahren durch Anhängevorrich­
tungen 

Maschinen, die zum Ziehen eingesetzt 
bzw. gezogen werden sollen, müssen 
mit Anhängevorrichtungen bzw. Kupp­
lungen versehen sein, die so konzipiert, 
ausgeführt und angeordnet sind, daß ein 
leichtes und sicheres An- und Abkuppeln 
gewährleistet ist und ein zufälliges Ab­
kuppeln während des Einsatzes verhindert 
wird.

Soweit die Stützlast an der Deichsel es 
erfordert, müssen diese Maschinen mit 
einer Stützeinrichtung ausgerüstet sein, 
deren Auflagefläche der Stützlast und dem 
Boden angepaßt sein muß.

3.4.7. Kraftübertragung zwischen einer 
selbstfahrenden Maschine (oder einer 
Zugmaschine) und einer angetriebenen 
Maschine

Abnehmbare Gelenkwellen zwischen ei­
ner selbstfahrenden Maschine (oder einer 
Zugmaschine) und dem ersten festen Lager 
einer angetriebenen Maschine müssen so 
konstruiert und ausgeführt sein, dass wäh­
rend des Betriebs alle beweglichen Teile 
über ihre gesamte Länge geschützt sind.

Die Abtriebswelle der selbstfahrenden Ma­
schine (oder Zapfwelle der Zugmaschine), 
an die die abnehmbare Gelenkwelle an­
gekuppelt ist, muss entweder durch einen 
an der selbstfahrenden Maschine (oder 
der Zugmaschine) befestigten und mit ihr 
verbundenen Schutzschild oder eine ande­
re Vorrichtung mit gleicher Schutzwirkung 
geschützt sein.

Dieser Schutzschild muss für den Zugang 
zu der abnehmbaren Gelenkwelle geöffnet 
werden können. Nach der Anbringung des 
Schutzschilds muss genügend Platz bleiben, 
damit die Antriebswelle bei Fahrbewegun­
gen der Maschine (oder der Zugmaschine) 
den Schutzschild nicht beschädigen kann.

Die angetriebene Welle der angetriebenen 
Maschine muss von einem an der Maschi­
ne befestigten Schutzgehäuse umschlossen 
sein.

3.4.7. Gefahren durch Kraftübertragung 
zwischen einer selbstfahrenden Maschine 
(bzw. Zugmaschine) und einer angetriebe­
nen Maschine 

Kardantransmissionswellen zwischen einer 
selbstfahrenden Maschine (bzw. Zugma­
schine) und dem ersten festen Lager einer 
angetriebenen Maschine müssen von der 
selbstfahrenden Maschine und der ange­
triebenen Maschine her über die gesamte 
Länge des Wellenstrangs und der Kardan­
gelenke geschützt sein.

Die Zapfwelle der selbstfahrenden Ma­
schine bzw. Zugmaschine, an die die 
Transmissionswelle  
angekuppelt ist, muß entweder durch 
einen an der selbstfahrenden Maschine 
(bzw. Zugmaschine) befestigten  
Schutzschild oder eine andere, den glei­
chen Schutz gewährleistende Vorrichtung 
geschützt sein.

 

 

Die angetriebene Welle der gezogenen 
Maschine muß von einem an der Maschi­
ne befestigten Schutzgehäuse umschlos­
sen sein.

Der neue Begriff (vgl. Art. 2 f) beinhaltet 
eine Ausweitung des Anwendungsbereichs 
für diese Anforderung (und für die in An­
hang IV aufgeführten Produkte). 
Einige Sprachfassungen der neuen RL 
benutzen noch „Transmissionswelle“ und 
engen so die Anforderung und ebenso die 
Baumusterprüfung (Anhang IV) ein.

Ein Drehmomentbegrenzer oder ein Freilauf 
für die abnehmbare Gelenkwelle ist nur 
auf der Seite zulässig, auf der sie mit der 
angetriebenen Maschine gekuppelt ist. In 
diesem Fall ist die Einbaulage auf der ab­
nehmbaren Gelenkwelle anzugeben.

Ein Drehmomentbegrenzer oder ein Frei­
lauf für die Kardanwelle ist nur  
auf der Seite zulässig, auf der sie mit der 
angetriebenen Maschine gekuppelt ist. In  
diesem Fall ist die Einbaulage auf der 
Kardanwelle anzugeben.
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Eine angetriebene Maschine, für deren 
Betrieb eine abnehmbare Gelenkwelle 
erforderlich ist, die sie mit einer selbstfah­
renden Maschine (oder einer Zugmaschine) 
verbindet,  
muss mit einer Halterung für die abnehm­
bare Gelenkwelle versehen sein, die ver­
hindert, dass die abnehmbare Gelenkwelle 
und ihre Schutzeinrichtung beim Abkup-
peln der angetriebenen Maschine durch 
Berührung mit dem Boden oder einem 
Maschinenteil beschädigt werden.

Eine gezogene Maschine, für deren Be­
trieb eine Transmissionswelle, die sie mit 
einer selbstfahrenden Maschine bzw. Zug­
maschine verbindet, erforderlich ist,  
 
muß mit einem Transmissionswellen-Halte­
system versehen sein, das sicherstellt, daß 
die Transmissionswelle  
und ihre Schutzeinrichtungen beim Abkup­
peln der gezogenen Maschine nicht durch 
Berührung mit dem Boden oder einem 
Maschinenteil beschädigt werden.

Die außen liegenden Teile der Schutzein­
richtung müssen so konstruiert, ausgeführt 
und angeordnet sein, dass sie sich nicht  
mit der abnehmbaren Gelenkwelle  
mitdrehen können.  
Bei einfachen Kreuzgelenken muss die 
Schutzeinrichtung die Welle bis zu den En­
den der inneren Gelenkgabeln abdecken, 
bei Weitwinkelgelenken mindestens bis zur 
Mitte des äußeren Gelenks oder der äuße­
ren Gelenke.

Befinden sich in der Nähe der abnehmba­
ren Gelenkwelle Zugänge zu den Arbeits­
plätzen, so müssen sie so konstruiert und 
ausgeführt sein, dass die  
Wellenschutzeinrichtungen nicht als Tritt­
stufen benutzt werden können, es sei denn, 
sie sind für diesen Zweck konstruiert und 
gebaut.

Die außenliegenden Teile der Schutzein­
richtung müssen so konzipiert, ausgeführt 
und angeordnet sein, daß sie sich nicht 
mit der Transmissionswelle drehen kön­
nen.  
Bei einfachen Kardangelenken muß die 
Schutzeinrichtung die Welle bis zu den En­
den der inneren Gelenkgabeln, bei soge­
nannten Weitwinkel-Kardangelenken min­
destens bis zur Mitte des äußeren Gelenks 
bzw. der äußeren Gelenke bedecken.

Sieht der Hersteller in der Nähe der Kar­
danwelle Zugänge zu den Arbeitsplätzen 
vor, so muß er dafür Sorge tragen, daß 
die im sechsten Absatz beschriebenen 
Wellenschutzeinrichtungen nicht als Tritt­
stufen benutzt werden können, falls sie 
nicht für diesen Zweck konzipiert und 
gebaut sind.

3.4.8. Gefahren durch bewegliche Über­
tragungselemente 

Abweichend von Nummer 1.3.8 Abschnitt 
A brauchen bei Verbrennungsmotoren 
die beweglichen Schutzeinrichtungen, die 
den Zugang zu den beweglichen Teilen 
im Motorraum versperren, keine Verriege­
lungsvorrichtung aufzuweisen, sofern sie 
nur unter Verwendung eines Werkzeugs 
bzw. eines Schlüssels oder durch Betäti­
gung eines Stellteils an einem Fahrerplatz 
zu öffnen sind, der sich in einer völlig 
geschlossenen Kabine mit verriegelbarem 
Zugang befindet.

Verschoben zu neu 3.4.2.

3.5. SCHUTZMASSNAHMEN GEGEN 
SONSTIGE GEFÄHRDUNGEN

3.5.1. Batterien

Das Batteriefach muss so konstruiert und 
ausgeführt sein,  
 
dass ein Verspritzen von Elektrolyt auf das 
Bedienungspersonal – selbst bei Überrol­
len oder Umkippen – verhindert und eine 
Ansammlung von Dämpfen an den Bedie­
nungsplätzen vermieden wird.

3.5. Schutzmaßnahmen gegen sonstige 
Gefahren 

3.5.1. Sicherung der Batterie 

Das Batteriegehäuse muß so konstruiert 
und angebracht sein, und die Batterie 
muß so eingebaut sein, daß die Mög­
lichkeit eines Verspritzens von Elektrolyt 
auf das Bedienungspersonal selbst bei 
Überrollen und / oder das Ansammeln von 
Dämpfen an den Bedienungsplätzen wei­
testgehend ausgeschlossen ist.

Die Anforderung gilt jetzt uneingeschränkt. 
Die Einschränkungen „Möglichkeit“ und 
„weitestgehend“ wurden gelöscht.
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Die Maschine muss so konstruiert und ge­
baut sein, dass die Batterie mit Hilfe einer 
dafür vorgesehenen und leicht  
zugänglichen Vorrichtung abgeklemmt 
werden kann.

Die Maschine muß so konzipiert und ge­
baut sein, daß die Batterie mit Hilfe einer 
für diesen Zweck vorgesehenen und leicht 
zugänglichen Vorrichtung abgeklemmt 
werden kann.

3.5.2. Brand

Je nachdem, mit welchen Gefährdungen 
der Hersteller rechnet, muss die Maschine, 
soweit es ihre Abmessungen zulassen,

–	 die Anbringung leicht zugänglicher 
Feuerlöscher ermöglichen oder

–	 mit einem integrierten Feuerlöschsystem 
ausgerüstet sein.

3.5.2. Brandgefahr 

Je nachdem, welche Gefahren der Her­
steller beim Einsatz der Maschine gege­
ben sieht, ist, soweit es ihre Abmessungen 
zulassen, folgendes vorzusehen:
–	 entweder die Möglichkeit, leicht zu­

gängliche Feuerlöscher anzubringen
–	 oder die Ausrüstung mit einem in die 

Maschine integrierten Feuerlösch- 
system.

3.5.3. Emission von gefährlichen Stoffen

Nummer 1.5.13 Absätze 2 und 3 gilt nicht, 
wenn die Hauptfunktion der Maschine das 
Versprühen von Stoffen ist. Das Bedie­
nungspersonal muss jedoch vor dem Risiko 
einer Exposition gegenüber Emissionen 
dieser Stoffe geschützt sein.

3.5.3. Gefahren durch Emission von Stäu­
ben, Gasen usw. 

Wenn eine Gefahr dieser Art besteht, 
können statt der unter Nummer 1.5.13 
vorgesehenen Auffangvorrichtung andere 
Mittel, z. B. Bindung durch Wasserzerstäu­
bung, eingesetzt werden.

Nummer 1.5.13 zweiter und dritter Absatz 
kommen nicht zur Anwendung, wenn die 
Hauptfunktion der Maschine das Versprü­
hen von Stoffen ist.

3.6. INFORMATIONEN UND ANGABEN

3.6.1. Zeichen, Signaleinrichtungen und 
Warnhinweise

Wenn es für die Sicherheit und zum Schutz 
der Gesundheit von Personen erforderlich 
ist, muss jede Maschine mit  
Zeichen und/  oder Hinweisschildern für ihre 
Benutzung, Ein- 
stellung und Wartung versehen sein. Diese 
sind so zu wählen, zu gestalten und  
auszuführen, dass sie deutlich zu erkennen 
und dauerhaft sind.

3.6. Hinweise 

3.6.1. Signaleinrichtungen und Warnhin­
weise 

Wenn es für die Sicherheit und zum Schutz 
der Gesundheit der gefährdeten Personen 
erforderlich ist, müssen die Maschinen mit 
Signaleinrichtungen und / oder Schildern 
mit Anweisungen für ihre Benutzung, Ein­
stellung und Wartung versehen sein. Diese 
sind so zu wählen bzw. zu konzipieren und 
auszuführen, daß sie deutlich zu erkennen 
und dauerhaft sind.

Unbeschadet der Straßenverkehrs­
vorschriften müssen Maschinen mit aufsit­
zendem Fahrer mit folgenden Einrichtungen 
ausgestattet sein:
–	 mit einer akustischen Warneinrichtung, 

mit der Personen gewarnt werden kön­
nen,

–	 mit einer auf die vorgesehenen Einsatz­
bedingungen abgestimmten Lichtsignal­
einrichtung; 

Unbeschadet der Straßenverkehrs­
vorschriften müssen Maschinen mit auf­
sitzendem Fahrer folgende Vorrichtungen 
aufweisen:
–	 eine akustische Warnvorrichtung,  

mit der gefährdete Personen gewarnt 
werden können;

–	 ein auf die vorgesehenen Einsatz­
bedingungen abgestelltes Lichtsignal­
system, z. B. Bremsleuchten, Rückfahr­
leuchten, Rundumkennleuchten. 



82

ANHANG I

neuer Text gelöschter Text neuer Wortlaut ohne wesentliche 
Bedeutungsänderung

von einer anderen Stelle der „alten“ Richtlinie 
kopierter Text 

Richtlinie 2006/42/EG 
(„neue“ Richtlinie)

Richtlinie 98/37/EG 
(„alte“ Richtlinie) Kommentare

diese Anforderung gilt nicht  
für Maschinen, die ausschließlich für 
den Einsatz unter Tage bestimmt sind 
und nicht mit elektrischer Energie ar­
beiten,

–	 erforderlichenfalls mit einem für den 
Betrieb der Signaleinrichtungen geeig­
neten Anschluss zwischen Anhänger 
und Maschine.

Ferngesteuerte Maschinen, bei denen 
unter normalen Einsatzbedingungen ein 
Stoß- oder Quetschrisiko besteht, müssen 
mit geeigneten Einrichtungen ausgerüstet 
sein, die ihre Bewegungen anzeigen, oder 
mit Einrichtungen zum Schutz von Personen 
vor derartigen Risiken. Das gilt auch für 
Maschinen, die bei ihrem Einsatz wieder­
holt auf ein und derselben Linie vor- und 
zurückbewegt werden und bei denen der 
Fahrer den Bereich hinter der Maschine 
nicht direkt einsehen kann.

Ein ungewolltes Abschalten der Warn- 
und Signaleinrichtungen muss von der 
Konstruktion her ausgeschlossen sein. 
Wenn es für die Sicherheit erforderlich 
ist, sind diese Einrichtungen mit Funktions­
kontrollvorrichtungen zu versehen, die  
dem Bedienungspersonal etwaige Störun­
gen anzeigen.

Maschinen, bei denen die eigenen Be­
wegungen und die ihrer Werkzeuge eine 
besondere Gefährdung darstellen, müssen 
eine Aufschrift tragen, die es untersagt,  
sich der Maschine während des Betriebs  
zu nähern. Sie muss aus einem ausrei- 
chenden Abstand lesbar sein, bei dem  
die Sicherheit der Personen gewährleistet 
ist, die sich in Maschinennähe aufhalten 
müssen.

Die letztgenannte Anforderung gilt nicht 
für Maschinen, die ausschließlich für den 
Einsatz unter Tage bestimmt sind und nicht 
mit elektrischer Energie arbeiten.

Ferngesteuerte Maschinen, bei denen 
unter normalen Einsatzbedingungen Stoß- 
und Quetschgefahr besteht, müssen mit 
entsprechenden Einrichtungen, die ihre 
Bewegungen anzeigen, bzw. Einrichtun­
gen zum Schutz der gefährdeten Perso­
nen ausgerüstet sein. Dies gilt auch für 
Maschinen, die bei ihrem Einsatz immer 
wieder auf ein und derselben Achse vor­
wärts- und rückwärtsbewegt werden und 
bei denen der Fahrer keine Direktsicht 
nach hinten hat.

Ein ungewolltes Abschalten aller Warn- 
und Signaleinrichtungen muß von der 
Konstruktion her ausgeschlossen sein. 
Wenn es für die Sicherheit erforderlich 
ist, sind diese Einrichtungen mit Funktions­
kontrollvorrichtungen zu versehen, die 
dem Bedienungspersonal etwaige Störun­
gen anzeigen.

Maschinen, bei denen die eigenen Be­
wegungen und die ihrer Werkzeuge eine 
besondere Gefahr darstellen, müssen  
eine Aufschrift tragen, die es untersagt, 
sich der Maschine während des Betriebs 
zu nähern. Sie muß aus einem ausrei­
chenden Abstand lesbar sein, bei dem 
die Sicherheit der Personen, die sich in 
Maschinennähe aufhalten müssen, ge­
währleistet ist.

3.6.2. Kennzeichnung

Auf jeder Maschine müssen folgende An­
gaben deutlich lesbar und dauerhaft ange­
bracht sein:
–	 die Nennleistung ausgedrückt in Kilo­

watt (kW),
–	 die Masse in Kilogramm (kg) beim 

gängigsten Betriebszustand

3.6.2. Kennzeichnung 

Die Mindesthinweise gemäß Nummer 
1.7.3 sind durch folgende Hinweise zu 
ergänzen:
–	 Nennleistung in kW,
–	 Masse in kg beim gängigsten Betriebs­

zustand 

sowie gegebenenfalls
–	 die größte zulässige Zugkraft an der 

Anhängevorrichtung in Newton (N),
–	 die größte zulässige vertikale Stützlast 

auf der Anhängevorrichtung in Newton 
(N).

sowie gegebenenfalls
–	 vom Hersteller vorgesehene maximale 

Zugbeanspruchung am Zughaken in 
N,

–	 vom Hersteller vorgesehene maximale 
Stützlastbeanspruchung des Zugha­
kens in vertikaler Richtung in N.
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3.6.3. Betriebsanleitung

3.6.3.1. Vibrationen

Die Betriebsanleitung muss folgende Anga­
ben zu den von der Maschine auf die obe­
ren Gliedmaßen oder auf den gesamten 
Körper übertragenen Vibrationen enthalten:

–	 den Schwingungsgesamtwert,  
dem die oberen Körperglied- 
maßen ausgesetzt sind, falls der Wert 
2,5 m/s2 übersteigt. Beträgt dieser  
Wert nicht mehr als 2,5 m/s2, so ist  
dies anzugeben,

–	 den höchsten Effektivwert der gewichte­
ten Beschleunigung, dem der gesamte 
Körper ausgesetzt ist, falls der Wert  
0,5 m/s2 übersteigt. Beträgt dieser Wert 
nicht mehr als 0,5 m/s2, ist dies anzu­
geben,

–	 die Messunsicherheiten.

Diese Werte müssen entweder an der be­
treffenden Maschine tatsächlich gemessen 
oder durch Messung an einer technisch 
vergleichbaren, für die geplante Fertigung 
repräsentativen Maschine ermittelt worden 
sein.

Kommen keine harmonisierten Normen 
zur Anwendung, so ist zur Ermittlung der 
Vibrationsdaten nach der dafür am besten 
geeigneten Messmethode zu verfahren.

Die Betriebsbedingungen der Maschine 
während der Messung und die Messmetho­
de sind zu beschreiben.

3.6.3. Betriebsanleitung 

Die Betriebsanleitung muß neben den 
Mindesthinweisen gemäß Nummer 1.7.4 
folgende Angaben enthalten:
 

–	 gewichteter Effektivwert der Beschleu­
nigung, dem die oberen Körperglied­
maßen ausgesetzt sind, falls der Wert 
über 2,5 m/s² liegt. Beträgt dieser 
Wert nicht mehr als 2,5 m/s², so ist 
dies anzugeben;

–	 gewichteter Effektivwert der Beschleu­
nigung, dem der Körper (Füße bzw. 
Sitzfläche) ausgesetzt ist,  
falls der Wert über 0,5 m/s² liegt. 
Beträgt dieser Wert nicht mehr als  
0,5 m/s², so ist dies anzugeben.

a) 	 Nachstehende Angaben über die Vi­
brationen der Maschine (entweder in 
tatsächlichen Werten oder in an einer 
identischen Maschine gemessenen 
Werten): 
[Text von alt 3.6.3 (a) Abs. 1]

Werden keine harmonisierten Normen 
angewendet, so sind die Vibrationen nach 
dem für die Maschine am besten geeigne­
ten Meßcode zu messen.

Der Hersteller hat die Betriebsbeding­
ungen der Maschine während des Meß­
vorgangs sowie die angewendeten Meß­
verfahren anzugeben. 

Wie in neu 2.2.1.1 für handgehaltene 
Maschinen ist nach Stand der Technik der 
Wert für bewegliche Maschinen (Vibration 
des Lenkrads usw.) gemäß EN 1032:2003 
Abs. 6.4 der „Schwingungsgesamtwert“. 
Er verlangt Messungen in allen 3 Achsen  
und die angegebene Größe ist “die Wur­
zel aus der Summe der Quadrate der 
Werte für die drei gemessenen Achsen der 
Schwingung”. Für die alte Größe genüg­
te die Messung auf der dominierenden 
Achse. 

Für Ganzkörpermessungen ist nach 
Stand der Technik der Wert gemäß EN 
1032:2003 Abs. 6.4 der höchste Wert für 
die Messungen in allen 3 Achsen. 

Die Norm zur Angabe der Messunsicher­
heit (für Maschinen) ist EN 12096:1997. 
In der alten Richtlinie war die Angabe der 
Messunsicherheit freiwillig.

3.6.3.2. Mehrere Verwendungsmöglich-
keiten

Gestattet eine Maschine je nach Aus­
rüstung verschiedene Verwendungen, so 
müssen ihre Betriebsanleitung und die 
Betriebsanleitungen der auswechselbaren 
Ausrüstungen die Angaben enthalten, die 
für eine sichere Montage und Benutzung 
der Grundmaschine und der für sie vorge­
sehenen auswechselbaren Ausrüstungen 
notwendig sind.

b) 	 Bei Maschinen, die je nach Ausrüs­
tung verschiedene Verwendungen 
gestatten, müssen der Hersteller der 
Grundmaschine, auf der auswech­
selbare Ausrüstungen montiert wer­
den können, und der Hersteller der 
auswechselbaren Ausrüstungen die 
erforderlichen Angaben machen, um 
eine sichere Montage und Benutzung 
zu ermöglichen.
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Richtlinie 2006/42/EG 
(„neue“ Richtlinie)

Richtlinie 98/37/EG 
(„alte“ Richtlinie) Kommentare

4. ZUSÄTZLICHE GRUNDLEGENDE 
SICHERHEITS- UND GESUNDHEITS­
SCHUTZANFORDERUNGEN ZUR 
AUSSCHALTUNG DER DURCH HEBE­
VORGÄNGE BEDINGTEN GEFÄHR­
DUNGEN

Maschinen, von denen durch Hebevor­
gänge bedingte Gefährdungen ausgehen, 
müssen alle einschlägigen in diesem Kapi­
tel genannten grundlegenden Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzanforderungen 
erfüllen (siehe Allgemeine Grundsätze, 
Nummer 4).

4. GRUNDLEGENDE SICHERHEITS- UND 
GESUNDHEITSANFORDERUNGEN ZUR 
AUSSCHALTUNG DER SPEZIELLEN GE­
FAHREN DURCH HEBEVORGÄNGE  
 

Maschinen, von denen durch Hebevor­
gänge bedingte Gefahren – vor allem die 
Gefahr des Herabfallens, Aufprallens oder 
Kippens von Nutzlasten bei ihrer Beför­
derung – ausgehen, müssen so konzipiert 
und gebaut sein, daß sie den nachstehen­
den Anforderungen entsprechen.

 
 
 
Mit der neuen Definition von „Hebevor­
gang“ bezieht sich dieser Teil nun auch 
auf das Heben von Personen und nicht 
nur auf das Heben von Lasten. 

4.1. ALLGEMEINES

4.1.1. Begriffsbestimmungen

a)  	“Hebevorgang”: Vorgang der Beför­
derung von Einzellasten in Form von 
Gütern und/oder Personen unter Hö­
henverlagerung.

4.1. Allgemeines 

4.1.1. Begriffsbestimmungen 

Solche Gefahren bestehen insbesondere 
bei Maschinen, die zur Beförderung von 
Einzellasten unter Höhenverlagerung die­
nen. Solche Nutzlasten können aus Stück­
gütern oder Schüttgütern bestehen. 
[Text aus alt 4., 2. Abs.]

a) 	 “Lastaufnahmeeinrichtungen” 
Nicht mit der Maschine verbundene 
Bauteile oder Ausrüstungen, die 
zwischen Maschine und Nutzlast an­
gebracht werden, um ihr Ergreifen zu 
ermöglichen.

b) 	 “Anschlagmittel” 
Lastaufnahmeeinrichtungen, die 
zur Bildung bzw. Verwendung einer 
Schlinge dienen: Ösenhaken, Schäkel, 
Ringe, Ösenschrauben usw. 

In der englischen Definition von (a) „He­
bevorgang“ schließen die (im Deutschen 
fehlenden) Worte „at a given moment“ (zu 
einem bestimmten Zeitpunkt) die Anwen­
dung auf ständig in Bewegung befindliche 
Maschinen zum Heben von Lasten aus 
(z.B. Rolltreppen, Paternoster). 
Die Definition bezieht sich nur auf “Einzel­
lasten“ und schließt somit das Heben von 
Schüttgut und Flüssigkeiten (z.B. Schne­
ckenförderer und ähnliche Maschinen) 
aus.

Definition alt a) verschoben zu Art. 2 d), 
da sie zum Anwendungsbereich gehört. 
Die neue Definition ist weiter gefasst als 
die alte.

Definition alt b) entfällt in der neuen RL, 
da diese Produkte zu den Lastaufnahme­
mitteln zählen.

b) 	 „Geführte Last“:  
Last, die während ihrer gesamten Be­
wegung an starren Führungselementen 
oder an beweglichen Führungsele­
menten, deren Lage im Raum durch 
Festpunkte bestimmt wird, geführt wird.

c) 	 „Betriebskoeffizient“:  
arithmetisches Verhältnis zwischen der 
vom Hersteller oder seinem Bevoll­
mächtigten garantierten Last, die das 
Bauteil höchstens halten kann, und der 
auf dem Bauteil  
 
 
 
angegebenen maximalen Tragfähigkeit.

c) 	 „Geführte Lastaufnahmeeinrichtung“ 
Lastaufnahmeeinrichtung, die 
während ihrer gesamten Bewegung 
entlang starrer oder beweglicher Füh­
rungselemente geführt wird, deren 
räumliche Stellung durch Festpunkte 
bestimmt wird.

d) 	 „Betriebskoeffizient“ 
Arithmetisches Verhältnis zwischen der 
vom Hersteller garantierten Last, bei 
deren Überschreiten die Lastaufnah­
meausrüstung bzw. -einrichtung oder 
eine Maschine die Last nicht mehr 
halten kann, und der auf der Lastauf­
nahmeausrüstung bzw. -einrichtung 
oder der Maschine  
angegebenen maximalen Tragfähig­
keit.
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d) 	 “Prüfungskoeffizient”:  
arithmetisches Verhältnis zwischen 
der für die statische oder dynamische 
Prüfung der Maschine zum Heben von 
Lasten oder des Lastaufnahmemittels 
verwendeten Last und der auf der Ma­
schine zum Heben von Lasten  
oder dem Lastaufnahmemittel  
angegebenen maximalen Tragfähigkeit. 

e) 	 “Statische Prüfung”: 
Prüfung, bei der die Maschine zum 
Heben von Lasten oder das Lastaufnah­
memittel zunächst überprüft und dann 
mit einer Kraft gleich dem Produkt aus 
der maximalen Tragfähigkeit und dem 
vorgesehenen statischen Prüfungsko­
effizienten belastet wird und nach Ent­
fernen der Last erneut überprüft wird, 
um sicherzustellen, dass keine Schäden 
aufgetreten sind.

e) 	 „Prüfungskoeffizient“ 
Arithmetisches Verhältnis zwischen 
der für die statische bzw. dynamische 
Prüfung der Lastaufnahmeausrüstung 
bzw. -einrichtung oder einer Maschi­
ne verwendeten Last und der darauf 
jeweils  
 
angegebenen maximalen Tragfähig­
keit.

f) 	 „Statische Prüfung“ 
Versuch, bei dem die Maschine bzw. 
Lastaufnahmeeinrichtung zunächst 
überprüft wird, sodann eine Kraft 
angelegt wird, die der maximalen 
Tragfähigkeit, multipliziert mit dem ge­
eigneten Koeffizienten für die statische 
Prüfung, entspricht, und die Maschine 
bzw. Lastaufnahmeeinrichtung nach 
Entlastung erneut überprüft wird, um 
etwaige Schäden festzustellen.

f) 	 “Dynamische Prüfung”: 
Prüfung, bei der die Maschine zum 
Heben von Lasten in allen möglichen 
Betriebszuständen mit einer Last gleich 
dem Produkt aus der maximalen Trag­
fähigkeit und dem vorgesehenen dyna­
mischen Prüfungskoeffizienten und  
unter Berücksichtigung ihres dyna­
mischen Verhaltens betrieben wird, um 
ihr ordnungsgemäßes Funktionieren zu 
überprüfen.

g) 	 “Lastträger”: Teil der Maschine, auf 
oder in dem Personen und / oder Güter 
zur Aufwärts- oder Abwärtsbeförderung 
untergebracht sind.

g) 	 „Dynamische Prüfung“ 
Versuch, bei dem die Maschine  
in allen möglichen Betriebszuständen 
betrieben und hierbei die maximale 
Betriebslast  
 
unter Berücksichtigung des dynami­
schen Verhaltens der Maschine ange­
legt wird, um das ordnungsgemäße 
Funktionieren der Maschine und der 
Sicherheitseinrichtungen zu überprüfen

Im Sinne dieses Kapitels wird als Förder­
mittel der Teil bezeichnet, in dem Personen 
zur Aufwärts-, Abwärts- oder Fortbewe­
gung Platz nehmen. [Text von alt 6.1.1, 
der nur das Heben von Personen betraf.] 

Die neue Definition bezeichnet Lastträger 
für alle Hebezeuge. Sie steht hier an der 
richtigen Stelle, da Teil 4 auch für Hebe­
zeuge gilt, die Personen befördern.

4.1.2. Schutzmaßnahmen gegen me-
chanische Gefährdungen

4.1.2.1. Risiken durch mangelnde 
Standsicherheit

Die Maschine muss so konstruiert und ge- 
baut sein, dass die in Nummer 1.3.1 vor­
geschriebene Standsicherheit sowohl im 
Betrieb als auch außer Betrieb und in allen 
Phasen des Transports, der Montage und 
der Demontage sowie bei absehbarem 
Ausfall von Bauteilen und auch bei den ge­
mäß der Betriebsanleitung durchgeführten 
Prüfungen gewahrt bleibt. 

4.1.2. Schutzmaßnahmen gegen mecha­
nische Gefahren 

4.1.2.1. Gefahren infolge mangelnder 
Standsicherheit 

Die Maschinen müssen so konzipiert und 
gebaut sein, daß die unter Nummer 1.3.1 
geforderte Standsicherheit im Betrieb und 
außer Betrieb, einschließlich während des 
gesamten Transports, des Auf- und Ab­
baus, bei vorhersehbaren Ausfällen und 
auch bei Prüfungen gemäß der Betriebs­
anleitung gewährleistet ist.

Zu diesem Zweck muss der Hersteller oder 
sein Bevollmächtigter die 
entsprechenden Überprüfungsmethoden 
anwenden.

Dazu muß der Hersteller oder sein in der 
Gemeinschaft niedergelassener Bevoll­
mächtigter die geeigneten Prüfmittel her­
anziehen; im besonderen bei selbstfahren­
den Flurförderzeugen mit einer Hubhöhe 
über 1,80 m muß der Hersteller oder sein 
in der Gemeinschaft niedergelassener 
Bevollmächtigter für jeden Förderzeugtyp 
eine Stabilitätsprüfung auf der Plattform 
oder eine ähnliche Prüfung durchführen 
oder durchführen lassen.

Es bestand kein Grund, die Stabilitäts­
prüfung für eine bestimmte Maschinenart 
hervorzuheben. Geeignete Prüfung gilt für 
alle Maschinen wie angegeben. 
Der Grund für die bisherige besondere 
Anforderung liegt wahrscheinlich in der 
alten Flurförderzeug-RL 86/663/EWG, die 
durch die MRL 89/392/EWG, geändert 
durch 91/368/EWG, ersetzt wurde.
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Richtlinie 2006/42/EG 
(„neue“ Richtlinie)

Richtlinie 98/37/EG 
(„alte“ Richtlinie) Kommentare

4.1.2.2. An Führungen oder auf Lauf-
bahnen fahrende Maschinen

Die Maschine muss mit Einrichtungen aus­
gestattet sein, die auf Führungen und Lauf­
bahnen so einwirken, dass ein Entgleisen 
verhindert wird.

Besteht trotz dieser Einrichtungen das Risiko 
eines Entgleisens oder des Versagens von 
Führungseinrichtungen oder Laufwerkstei­
len, so muss durch geeignete Vorkehrun­
gen verhindert werden, dass Ausrüstungen, 
Bauteile oder die Last herabfallen oder 
dass die Maschine umkippt.

4.1.2.2. Führungen und Laufbahnen 

Die Maschinen müssen Vorrichtungen 
aufweisen, die auf Führungen und Lauf­
bahnen einwirken und ein Entgleisen 
verhindern.

Für den Fall des Entgleisens trotz dieser 
Vorrichtungen oder für den Fall eines Ver­
sagens eines Führungs- oder Lauforgans 
müssen Vorkehrungen getroffen werden, 
die das Herabfallen von Ausrüstungen, 
Bauteilen oder der Last sowie das Umkip­
pen der Maschine verhindern.

4.1.2.3. Festigkeit

Die Maschine, das Lastaufnahmemittel und  
ihre Bauteile  
müssen den Belastungen, denen sie im 
Betrieb und gegebenenfalls auch außer 
Betrieb ausgesetzt sind,  

4.1.2.3. Festigkeit 

Die Maschinen, die Lastaufnahmeeinrich­
tungen und ihre abnehmbaren Elemente 
müssen den Belastungen, denen sie wäh­
rend ihres Betriebs und gegebenenfalls 
auch außerhalb ihres Betriebs ausgesetzt 
sind, 

unter den vorgesehenen  
Montage- und Betriebsbedingungen und  
in allen entsprechenden Betriebszustän- 
den, gegebenenfalls unter bestimmten 
Witterungseinflüssen und menschlicher 
Krafteinwirkung, standhalten können.  
 
Diese Anforderung muss auch bei Trans­
port, Montage und Demontage erfüllt sein.
 

Die Maschine und das Lastaufnahmemittel 
sind so zu konstruieren und  
zu bauen, dass bei bestimmungsgemäßer 
Verwendung ein Versagen infolge  
Ermüdung und Verschleiß verhindert ist.

Die in der Maschine verwendeten Werk­
stoffe sind unter Berücksichtigung der vor­
gesehenen Einsatzumgebung zu wählen, 
insbesondere im Hinblick auf Korrosion, 
Abrieb, Stoßbeanspruchung, Extremtempe­
raturen, Ermüdung, 
Kaltbrüchigkeit und Alterung.

unter den vom Hersteller vorgesehenen 
Montage- und Betriebsbedingungen und  
in allen entsprechenden Betriebszustän- 
den, gegebenenfalls unter bestimmten 
Witterungseinflüssen und menschlicher 
Krafteinwirkung, standhalten können.  
 
Diese Anforderung muß auch während 
der Beförderung, Montage und Demonta­
ge erfüllt sein.

Die Maschinen und Lastaufnahmeein­
richtungen sind so zu konzipieren und 
auszuführen, daß unter den vorgesehenen 
Einsatzbedingungen ein Versagen infolge 
Ermüdung oder Alterung ausgeschlossen 
ist.

Die Werkstoffe dafür sind im Hinblick auf 
die vom Hersteller vorgesehene Einsatz­
umgebung zu wählen,  
insbesondere im Hinblick auf Korrosion, 
Abrieb, Stöße,  
 
Kaltbrüchigkeit und Alterung.

Die Maschine und das Lastaufnahmemittel 
müssen so konstruiert und  
gebaut sein, dass sie den Überlas-
tungen bei statischen Prüfungen ohne  
bleibende Verformung und ohne offenkun­
dige Schäden standhalten.  
Der Festigkeitsberechnung sind die Koeffi­
zienten für die statische Prüfung zugrunde 
zu legen; diese werden so gewählt, dass 
sie ein angemessenes Sicherheitsniveau 
gewährleisten. Diese haben in der Regel 
folgende Werte:

Die Maschinen und Lastaufnahme­
einrichtungen müssen so konzipiert und 
ausgeführt sein, daß sie den Überlas­
tungen bei statischen Prüfungen ohne 
bleibende Verformung und offenkun- 
dige Mängel standhalten.  
Bei der Berechnung sind die Koeffi- 
zienten für die statische Prüfung zugrunde 
zu legen; diese werden so bestimmt, daß 
sie ein angemessenes Sicherheitsniveau 
gewährleisten und haben in der Regel 
folgende Werte:
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a) 	 durch menschliche Kraft angetriebene 
Maschinen und Lastaufnahmemittel: 
1,5;

b) 	 andere Maschinen: 1,25.

a) 	 durch menschliche Kraft bewegte 
Maschinen und Lastaufnahmeeinrich­
tungen: 1,5;

b) 	 sonstige Maschinen: 1,25.

Die Maschine muss so konstruiert und 
gebaut sein, dass sie den dynamischen 
Prüfungen mit der maximalen Tragfähig- 
keit, multipliziert mit dem Koeffizienten 
für die dynamische Prüfung, einwandfrei 
standhält.  
Der Koeffizient für die dynamische Prü- 
fung wird so gewählt, dass er ein ange­
messenes Sicherheitsniveau gewährleistet; 
er hat in der Regel den Wert 1,1. 

Die Maschinen müssen so konzipiert und 
ausgeführt sein, daß sie den dynamischen 
Prüfungen mit der maximalen Tragfähig­
keit, multipliziert mit dem Koeffizienten 
für die dynamische Prüfung, einwandfrei 
standhalten.  
Dieser Koeffizient für die dynamische Prü­
fung wird so bestimmt, daß er ein ange­
messenes Sicherheitsniveau gewährleistet, 
und hat in der Regel den Wert 1,1.
Die dynamischen Prüfungen sind an der 
betriebsbereiten Maschine unter normalen 
Betriebsbedingungen durchzuführen. 

Vgl. neu 4.1.3, das auch für statische 
Prüfungen gilt.

Die Prüfungen werden in der Regel  
bei den vorgesehenen Nenn- 
geschwindigkeiten durchgeführt. Lässt die 
Steuerung der Maschine mehrere Bewe­
gungen gleichzeitig zu,  
 
so ist die Prüfung unter den ungünstigsten 
Bedingungen durchzuführen, und zwar 
indem in der Regel die Bewegungen mitei­
nander kombiniert werden.

Diese Prüfungen werden in der Regel 
bei vom Hersteller festgelegter Nenn­
geschwindigkeit durchgeführt. Läßt der 
Steuerkreis der Maschine mehrere Bewe­
gungen gleichzeitig zu (z. B. Drehung und 
Verlagerung der Last),  
so ist der Versuch unter ungünstigsten 
Bedingungen vorzunehmen, das heißt in 
der Regel, indem die Bewegungen kombi­
niert werden.

4.1.2.4. Rollen, Trommeln, Scheiben, 
Seile und Ketten

Der Durchmesser von Rollen, Trommeln 
und Scheiben  
muss auf die Abmessungen der Seile oder 
Ketten abgestimmt sein, für die sie vorge­
sehen sind.

Rollen und Trommeln müssen so konstru­
iert, gebaut und angebracht sein,  
dass die Seile oder Ketten, für die sie be­
stimmt sind, ohne seitliche Abweichungen 
vom vorgesehenen Verlauf aufgerollt  
werden können.

4.1.2.4. Rollen, Trommeln, Ketten und 
Seile 

Der Durchmesser der Rollen und Trom­
meln  
muß auf die Abmessungen der Seile oder 
Ketten, für die sie vorgesehen sind, abge­
stimmt sein.

Rollen und Trommeln müssen so konzi­
piert, ausgeführt und angebracht sein, 
daß die Seile oder Ketten, für die sie be­
stimmt sind, ohne seitliche Abweichungen 
von der vorgesehenen Bahn aufgerollt 
werden können.

Seile, die unmittelbar zum Heben oder 
Tragen von Lasten verwendet werden, 
dürfen lediglich an ihren Enden verspleißt 
sein. An Einrichtungen, die für laufendes 
Einrichten entsprechend den jeweiligen 
Betriebserfordernissen konzipiert sind, sind 
Verspleißungen jedoch auch an anderen 
Stellen zulässig.

Seile, die unmittelbar zum Heben oder 
Tragen von Lasten verwendet werden, 
dürfen lediglich an ihren Enden verspleißt 
sein. (Bei Einrichtungen, die für laufendes 
Umrüsten entsprechend den jeweiligen 
Betriebserfordernissen konzipiert sind, sind 
Verspleißungen auch an anderen Stellen 
zulässig.) 

Der Betriebskoeffizient von Seilen und Seil­
enden insgesamt muss so gewählt werden, 
dass er ein angemessenes Sicherheitsni­
veau gewährleistet; er hat in der Regel den 
Wert 5.

Der Betriebskoeffizient von Hebeketten 
muss so gewählt werden, dass er ein ange­
messenes Sicherheitsniveau gewährleistet; 
er hat in der Regel den Wert 4.

Der Betriebskoeffizient von Seil und Seil­
enden insgesamt wird so bestimmt,  
daß er ein angemessenes Sicherheitsni­
veau gewährleistet; dieser Koeffizient hat 
in der Regel den Wert 5.

Der Betriebskoeffizient von Hebeketten 
wird so bestimmt, daß er ein angemesse­
nes Sicherheitsniveau gewährleistet; dieser 
Koeffizient hat in der Regel den Wert 4.
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Um festzustellen, ob der erforderliche  
Betriebskoeffizient erreicht ist, muss der 
Hersteller oder sein Bevollmächtigter  
 
für jeden Ketten- und Seiltyp, der unmittel­
bar zum Heben von Lasten verwendet wird, 
und für jede Seilendverbindung die ent­
sprechenden Prüfungen durchführen oder 
durchführen lassen. 

Um festzustellen, ob der angemessene 
Betriebskoeffizient erreicht ist, muß der 
Hersteller oder sein in der Gemeinschaft 
niedergelassener Bevollmächtigter für je­
den Kett- und Seiltyp, der unmittelbar zum 
Heben von Lasten verwendet wird, und 
für jeden Seilendetyp die entsprechenden 
Prüfungen durchführen oder durchführen 
lassen.

4.1.2.5. Lastaufnahmemittel und ihre 
Bauteile

Lastaufnahmemittel und ihre Bauteile  
sind unter Berücksichtigung der Ermü­
dungs- und Alterungserscheinungen zu 
dimensionieren, die bei einer der vorgese­
henen Lebensdauer entsprechenden  
Anzahl von Betriebszyklen und unter den 
für den vorgesehenen Einsatz festgelegten 
Betriebsbedingungen zu erwarten sind.

Ferner gilt Folgendes:

a) 	 Der Betriebskoeffizient von Drahtseilen 
und ihren Endverbindungen insgesamt 
muss so gewählt werden, dass er ein 
angemessenes Sicherheitsniveau ge­
währleistet; er hat in der Regel den 
Wert 5. Die Seile dürfen außer an ihren 
Enden keine Spleiße oder Schlingen 
aufweisen.

b) 	 Werden Ketten aus verschweißten Glie­
dern verwendet, so müssen die Ketten­
glieder kurz sein. Der Betriebskoeffizient 
von Ketten muss so gewählt werden, 
dass er ein angemessenes Sicherheitsni­
veau gewährleistet; er hat in der Regel 
den Wert 4.

4.1.2.5. Anschlagmittel 
 

Anschlagmittel  
sind unter Berücksichtigung der Ermü­
dungs- und Alterungserscheinungen zu 
dimensionieren, die bei einer der vorge­
sehenen Lebensdauer entsprechenden 
Anzahl von Betriebszyklen unter den für 
den vorgesehenen Einsatz festgelegten 
Betriebsbedingungen zu erwarten sind.

Ferner gilt:

a) 	 Der Betriebskoeffizient von Drahtseilen 
und ihren Enden insgesamt wird so 
bestimmt, daß er ein angemessenes 
Sicherheitsniveau gewährleistet; dieser 
Koeffizient hat in der Regel den Wert 
5. Die Seile dürfen außer an ihren 
Enden keine Spleiße oder Schlingen 
aufweisen.

b) 	 Werden Ketten aus verschweißten 
Gliedern verwendet, so müssen dies  
kurze Glieder sein. Der Betriebsko­
effizient der Ketten wird ungeachtet 
ihres Typs so bestimmt, daß er ein 
angemessenes Sicherheitsniveau ge­
währleistet; dieser Koeffizient hat in 
der Regel den Wert 4.

c) 	 Der Betriebskoeffizient von Textilfaser­
seilen oder -gurten ist abhängig von 
Werkstoff, Fertigungsverfahren, Abmes­
sungen und Verwendungszweck.  
Er muss so gewählt werden, dass er 
ein angemessenes Sicherheitsniveau 
gewährleistet; er hat in der Regel den 
Wert 7, sofern die verwendeten Werk­
stoffe von nachweislich sehr guter Qua­
lität sind und das Fertigungsverfahren 
den vorgesehenen Einsatzbedingungen 
entspricht. Andernfalls ist der Betriebs­
koeffizient in der Regel höher zu wäh­
len, wenn ein vergleichbares Sicher­
heitsniveau gewährleistet sein soll. 

c) 	 Der Betriebskoeffizient von Textilfaser­
seilen oder -gurten variiert je nach 
Werkstoff, Fertigungsverfahren, Ab­
messungen und Verwendungszweck.  
Dieser Koeffizient wird so bestimmt, 
daß er ein angemessenes Sicherheits­
niveau gewährleistet; dieser Koeffizient 
hat in der Regel den Wert 7, sofern 
die verwendeten Werkstoffe von nach­
gewiesenermaßen sehr guter Qualität 
sind und das Fertigungsverfahren den 
vorgesehenen Betriebsbedingungen 
entspricht. Andernfalls ist der Wert in 
der Regel höher, um ein gleichwertiges 
Sicherheitsniveau zu bieten. 

	 Textilfaserseile oder -gurte dürfen  
außer an den Enden bzw. bei Endlos­
schlingen an den Ringschlusstei- 
len keine Knoten, Spleiße oder Verbin­
dungsstellen aufweisen.

	 Textilfaserseile oder -gurte dürfen 
außer an den Enden bzw. bei Endlos­
schlingen außer an den Ringschlußtei­
len keine Knoten, Spleiße oder Verbin­
dungsstellen aufweisen.
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d) 	 Der Betriebskoeffizient sämtlicher Me­
tallteile eines Anschlagmittels oder der 
mit einem Anschlagmittel verwendeten 
Metallteile wird so gewählt, dass er ein 
angemessenes Sicherheitsniveau ge­
währleistet;  
er hat in der Regel den Wert 4.

e) 	 Die maximale Tragfähigkeit eines  
mehrsträngigen Anschlagmittels  
wird aus der maximalen  
Tragfähigkeit des schwächsten Strangs, 
der Anzahl der Stränge und einem von 
der Anschlagart abhängigen Minde­
rungsfaktor errechnet.

f) 	 Um festzustellen, ob ein ausreichender 
Betriebskoeffizient erreicht ist, muss der 
Hersteller oder sein 
 
Bevollmächtigter für jeden Typ der unter 
den Buchstaben a, b, c und d genann­
ten Bauteiltypen die entsprechenden 
Prüfungen durchführen oder durchfüh­
ren lassen.

d) 	 Der Betriebskoeffizient sämtlicher Me­
tallteile eines Anschlagmittels oder der 
mit einem Anschlagmittel verwendeten 
Metallteile wird so bestimmt, daß er 
ein angemessenes Sicherheitsniveau 
gewährleistet; dieser Koeffizient hat in 
der Regel den Wert 4.

e) 	 Die maximale Tragfähigkeit eines 
mehrsträngigen Anschlagmittels 
wird aus der maximalen Betriebs­
tragfähigkeit des schwächsten Strangs, 
der Anzahl der Stränge und einem von 
der Anschlagart abhängigen Minde­
rungsfaktor errechnet.

f) 	 Um festzustellen, ob der angemessene 
Betriebskoeffizient erreicht ist, muß der 
Hersteller oder sein in der Gemein­
schaft niedergelassener  
Bevollmächtigter für jeden unter den 
Buchstaben a), b), c) und d) aufge­
führten Teiletyp die entsprechenden 
Prüfungen durchführen oder durchfüh­
ren lassen.

4.1.2.6. Bewegungsbegrenzung

Bewegungsbegrenzungseinrichtungen  
müssen so wirken, dass sie die  
Maschine, an der sie angebracht sind, in 
sicherer Lage halten.

a)	 Die Maschine muss so konstruiert und 
gebaut oder mit solchen Einrichtungen 
ausgestattet sein, dass die Bewegungen 
ihrer Bauteile innerhalb der vorgese­
henen Grenzen gehalten werden.  
Gegebenenfalls muss es durch ein 
Warnsignal angekündigt werden, wenn 
diese Einrichtungen zur Wirkung kom­
men.

4.1.2.6. Bewegungsbegrenzung 

Bewegungsbegrenzungseinrichtungen 
müssen so funktionieren, daß sie die 
Maschine, an der sie angebracht sind, in 
sicherer Lage halten.

a)	 Die Maschinen müssen so ausgelegt 
bzw. mit solchen Einrichtungen ver­
sehen sein, daß die Amplitude der 
Bewegung ihrer Bauteile innerhalb der 
vorgesehenen Grenzen gehalten wird.  
Die Aktivierung dieser Vorrichtungen 
muß gegebenenfalls durch ein Warnsi­
gnal angekündigt werden.

b) 	 Wenn mehrere fest installierte oder 
schienengeführte Maschinen gleich­
zeitig Bewegungen ausführen können 
und das Risiko besteht, dass es dabei 
zu Zusammenstößen kommt, müssen 
sie so konstruiert und gebaut sein, dass 
sie mit Einrichtungen zur Ausschaltung 
dieses Risikos ausgerüstet werden  
können.

b) 	 Wenn mehrere fest installierte oder 
schienengeführte Maschinen gleich­
zeitig Bewegungen vollziehen können 
und die Gefahr besteht, daß es dabei 
zu Zusammenstößen kommt, müssen 
sie so konzipiert und gebaut sein, daß 
sie mit Vorrichtungen zur Ausschaltung 
dieser Gefahr ausgerüstet werden 
können.

c) 	 Die Maschine muss  
so konstruiert und gebaut sein, dass 
sich die Lasten nicht in gefährlicher 
Weise verschieben oder unkontrolliert 
herabfallen können, und zwar selbst 
dann, wenn die Energieversorgung 
ganz oder teilweise ausfällt oder der 
Bediener ein Stellteil nicht mehr betä­
tigt.

c) 	 Die beweglichen Maschinenteile der 
Maschinen müssen so konzipiert und 
ausgeführt sein, daß sich die Lasten  
bei partiellem oder vollständigem 
Energieausfall oder bei Beendigung  
der Betätigung durch die Bedienungs­
person nicht in gefährlicher Weise 
verschieben oder in unkontrolliertem 
freiem Fall herabstürzen können.
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d) 	 Außer bei Maschinen, für deren Ein­
satz dies erforderlich ist, darf es unter 
normalen Betriebsbedingungen nicht 
möglich sein, eine Last allein unter 
Benutzung einer Reibungsbremse  
abzusenken.

e) 	 Halteeinrichtungen müssen so konstru­
iert und gebaut sein, dass ein unkon­
trolliertes Herabfallen der Lasten ausge­
schlossen ist. 

d) 	 Außer bei Maschinen, für deren Ein­
satz dies erforderlich ist, darf es unter 
normalen Betriebsbedingungen nicht 
möglich sein, eine Last allein unter 
Benutzung einer Reibungsbremse 
abzusenken.

e) 	 Greiforgane müssen so konzipiert und 
ausgeführt sein, daß ein unkontrol­
liertes Herabfallen der Lasten ausge­
schlossen ist.

4.1.2.7. Bewegungen von Lasten wäh-
rend der Benutzung

Der Bedienungsstand von Maschinen muss 
so angeordnet sein, dass der Bewegungs­
verlauf der in Bewegung befindlichen 
Teile optimal überwacht werden kann, um 
mögliche Zusammenstöße mit Personen, 
Vorrichtungen oder anderen Maschinen zu 
verhindern,  
die gleichzeitig Bewegungen vollziehen und 
eine Gefährdung darstellen können.

Maschinen mit geführter Last müssen  
so konstruiert und gebaut sein, dass die 
Verletzung von Personen durch Bewegun­
gen der Last, des Lastträgers oder etwaiger 
Gegengewichte verhindert wird.

4.1.2.7. Gefahren durch beförderte La­
sten 

Der Bedienungsstand von Maschinen muß 
so angeordnet sein, daß der Bewegungs­
verlauf der in Bewegung befindlichen  
Teile im Hinblick auf  
mögliche Zusammenstöße mit Personen 
oder Vorrichtungen oder anderen Maschi­
nen,  
die gleichzeitig Bewegungen vollziehen 
können und eine Gefahr darstellen könn­
ten, maximal überwacht werden kann.

Fest installierte Maschinen mit geführter 
Last müssen so konzipiert und ausgeführt 
sein, daß gefährdete Personen von der 
Last oder den Gegengewichten nicht ge­
troffen werden können.

Die letzte Anforderung betrifft nun auch 
die Gefahr des Kontakts mit dem Lastträ­
ger (siehe auch 4.1.2.8.3).

4.1.2.8. Blitzschlaggefahr 
Bei Maschinen, die während ihres Ein­
satzes vom Blitz getroffen werden können, 
müssen entsprechende Vorkehrungen 
getroffen werden, daß dabei auftretende 
elektrische Ladungen in den Erdboden 
abgeleitet werden. 

Verschoben zu neu 1.5.16.

4.1.2.8. Maschinen, die feste Ladestel-
len anfahren

4.1.2.8.1. Bewegungen des Lastträgers

Die Bewegung des Lastträgers von Maschi­
nen, die feste Ladestellen anfahren, muss 
hin zu den Ladestellen und an den Lade­
stellen starr geführt sein. Auch Scherensy­
steme gelten als starre Führung.

Dieser neue Absatz beruht darauf, dass 
Bauaufzüge und Aufzüge mit einer Ge­
schwindigkeit von bis zu 0,15 m/s jetzt 
zum Geltungsbereich der Maschinen-RL 
gehören; vgl. auch neu 6.4. zum Heben 
von Personen.

4.1.2.8.2. Zugang zum Lastträger

Können Personen den Lastträger betre­
ten, so muss die Maschine so konstruiert 
und gebaut sein, dass sich der Lastträger 
während des Zugangs, insbesondere beim 
Be- und Entladen, nicht bewegt.

Die Maschine muss so konstruiert und 
gebaut sein, dass ein Höhenunterschied 
zwischen dem Lastträger und der angefah­
renen Ladestelle kein Sturzrisiko verursacht.

Maschinen, die festgelegte Ebenen bedie­
nen und bei denen das Bedienungsperso­
nal die Ladefläche betreten kann, um die 
Ladung zu verstauen, müssen so konzipiert 
und gebaut sein, daß eine unkontrollierte 
Lageveränderung der Ladefläche insbe­
sondere beim Be- und Entladen vermieden 
wird.  
[Text aus alt 4.2.3 Abs. 2.]
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4.1.2.8.3. Risiken durch Kontakt mit dem 
bewegten Lastträger

Wenn es zur Erfüllung der in Nummer 
4.1.2.7 Absatz 2 ausgeführten Anforderung 
erforderlich ist, muss der durchfahrene 
Bereich während des Normalbetriebs unzu­
gänglich sein.

Besteht bei Inspektion oder Wartung ein 
Risiko, dass Personen, die sich unter oder 
über dem Lastträger befinden, zwischen 
dem Lastträger und fest angebrachten Tei­
len eingequetscht werden, so muss für aus­
reichend Freiraum gesorgt werden, indem 
entweder Schutznischen vorgesehen werden 
oder indem mechanische Vorrichtungen die 
Bewegung des Lastträgers blockieren.

 

Maschinen mit geführter Last und Maschi­
nen, bei denen die Lastträger eine genau 
festgelegte Bahn beschreiben, müssen mit 
Vorrichtungen ausgerüstet sein, die Risiken 
für die gefährdeten Personen ausschalten.  
[Text aus alt 4.2.3 Abs. 1, auch enthalten 
im zweiten Abs. von 4.1.2.7 der neuen 
RL.]

„Wenn … erforderlich“ bedeutet, dass, 
je nach Ergebnis der Risikobeurteilung, 
zur Erfüllung des zweiten Absatzes von 
Abschnitt 4.1.2.7. Schutzvorrichtungen 
zur Personendetektion eingesetzt werden 
können. 

4.1.2.8.4. Risiken durch vom Lastträger 
herabstürzende Lasten

Besteht ein Risiko, dass Lasten vom Lastträ­
ger herabstürzen, so muss die Maschine so 
konstruiert und gebaut sein, dass diesem 
Risiko vorgebeugt wird.

4.1.2.8.5. Ladestellen

Dem Risiko, dass Personen an den Lade­
stellen mit dem bewegten Lastträger oder 
anderen in Bewegung befindlichen Teilen 
in Kontakt kommen, muss vorgebeugt wer­
den.
Besteht ein Risiko, dass Personen in den 
durchfahrenen Bereich stürzen können, 
wenn der Lastträger sich nicht an der La­
destelle befindet, so müssen trennende 
Schutzeinrichtungen angebracht werden, 
um diesem Risiko vorzubeugen. Solche 
Schutzeinrichtungen dürfen sich nicht in 
Richtung des Bewegungsbereichs öff­
nen. Sie müssen mit einer Verriegelungs­
einrichtung verbunden sein, die durch die 
Position des Lastträgers gesteuert wird und 
Folgendes verhindert:

–	 gefährliche Bewegungen des Lastträ­
gers, bis die trennenden Schutzeinrich­
tungen geschlossen und verriegelt sind,

–	 ein mit Gefahren verbundenes Öffnen 
einer trennenden Schutzeinrichtung, bis 
der Lastträger an der betreffenden La­
destelle zum Stillstand gekommen ist.
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4.1.3. Zwecktauglichkeit

Wenn Maschinen zum Heben von Lasten 
oder Lastaufnahmemittel in Verkehr ge­
bracht oder erstmals in Betrieb genommen 
werden, muss der Hersteller oder sein 
Bevollmächtigter durch das Ergreifen ge­
eigneter Maßnahmen oder durch bereits 
getroffene Maßnahmen dafür sorgen, 
dass die betriebsbereiten Maschinen oder 
Lastaufnahmemittel ihre vorgesehenen 
Funktionen sicher erfüllen können, und 
zwar unabhängig davon, ob sie hand- oder 
kraftbetrieben sind.

Die in Nummer 4.1.2.3 genannten sta­
tischen und dynamischen Prüfungen müs­
sen an allen Maschinen zum Heben von 
Lasten durchgeführt werden, die für die 
Inbetriebnahme bereit sind.

Der Hersteller oder sein in der Gemein­
schaft niedergelassener Bevollmächtigter 
stellt bei der Vermarktung oder der erst­
maligen Inbetriebnahme durch von ihm 
getroffene oder veranlaßte geeignete 
Maßnahmen sicher, daß die betriebsbe­
reiten Lastaufnahmeeinrichtungen und 
Maschinen – ob hand- oder motorbetrie­
ben – uneingeschränkt sicher funktionie­
ren können. Die vorstehend genannten 
Maßnahmen müssen den statischen und 
dynamischen Merkmalen der Maschinen 
Rechnung tragen.  
[Text aus alt 4.2.4 Abs. 1.]

Die dynamischen Prüfungen sind an der 
betriebsbereiten Maschine unter normalen 
Betriebsbedingungen durchzuführen.  
[Text aus alt 4.1.2.3.]

Der allgemeine Begriff „Maschinen“ 
bezeichnet alle Produkte innerhalb des 
Anwendungsbereichs, die mit der CE-
Kennzeichnung zu versehen sind. Der 
Begriff „Maschinen zum Heben von La­
sten“ bezeichnet daher in diesem Absatz 
nur diesen speziellen Maschinentyp. 

Die statischen und dynamischen Prü­
fungen müssen an allen Maschinen zum 
Heben von Lasten durchgeführt werden. 
Es ist zu beachten, dass in der neuen 
Anforderung der statische Test hinzuge­
kommen ist und der Satz „unter normalen 
Betriebsbedingungen“ gestrichen wur­
de. Die Prüfbedingungen stehen in Nr. 
4.1.2.3 und können in C-Normen festge­
legt werden. 

Kann die Montage der Maschine nicht 
beim Hersteller oder seinem Bevollmächtig­
ten erfolgen, so müssen am Ort der Ver­
wendung geeignete Maßnahmen getroffen 
werden. Ansonsten können die Maßnah­
men entweder beim Hersteller oder am Ort 
der Verwendung getroffen werden.

Können die Maschinen nicht in den Räum­
lichkeiten des Herstellers oder seines 
in der Gemeinschaft niedergelassenen 
Bevollmächtigten zusammengesetzt bzw. 
aufgebaut werden, so sind die entspre­
chenden Maßnahmen am Einsatzort zu 
treffen. Anderenfalls können sie entweder 
in den Räumlichkeiten des Herstellers oder 
am Einsatzort getroffen werden. 
[Text aus alt 4.2.4 Abs. 2.]

4.2. ANFORDERUNGEN AN MASCHI­
NEN, DIE NICHT DURCH MENSCHLICHE 
KRAFT ANGETRIEBEN WERDEN

4.2. Spezielle Anforderungen an Hebe­
zeuge, die nicht durch menschliche Kraft 
bewegt werden 

4.2.1. Betätigungseinrichtungen 

4.2.1.1. Fahrerplatz 
Die Anforderungen unter Nummer 3.2.1 
gelten auch für nicht bewegliche Maschi­
nen.

Die meisten Anforderungen aus alt 3.2.1 
wurden verschoben zu neu 1.1.6, 1.1.7 
und 1.2.2, die für alle Maschinen gelten.

4.2.1.2. Sitz 
Die Anforderungen unter Nummer 3.2.2 
erster und zweiter Absatz sowie unter 
Nummer 3.2.3 gelten auch für nicht be­
wegliche Maschinen.

Die hier anwendbaren Anforderungen aus 
alt 3.2.2 wurden verschoben zu Nr. neu 
1.1.8, die für alle Maschinen gilt.
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4.2.1. Bewegungssteuerung

Zur Steuerung der Bewegungen der Ma­
schine oder ihrer Ausrüstungen müssen 
Stellteile mit selbsttätiger Rückstellung ver­
wendet werden. 

Für Teilbewegungen oder vollständige  
Bewegungen, bei denen keine Gefahr  
eines An- oder Aufprallens der Last  
oder der Maschine besteht, können  
statt der Stellteile jedoch Steuereinrichtung­
en verwendet werden, die ein automati­
sches Stillsetzen an verschiedenen vorwähl­
baren Positionen zulassen, ohne dass das 
Bedienungspersonal das entsprechende 
Stellteil ununterbrochen betätigen muss.

4.2.1.3. Bewegungssteuerungsorgane 

Die die Bewegungen der Maschine oder 
ihrer Ausrüstungen steuernden Organe 
müssen, sobald ihre Betätigung durch 
die Bedienungsperson endet, in ihre Aus­
gangsposition zurückkehren. 
Für Teilbewegungen oder vollständige 
Bewegungen, bei denen keine Gefahr 
eines An- bzw. Aufprallens der Nutzlast 
oder der Maschine besteht, können je­
doch statt der vorgenannten Steuerorgane 
solche eingesetzt werden, die es zulassen, 
daß die Bewegungen automatisch bis auf 
verschiedene vorwählbare Ebenen erfol­
gen, ohne daß die Bedienungsperson das 
entsprechende Stellteil dauernd betätigen 
muß.

„Stellteile mit selbsttätiger Rückstellung“ 
werden definiert in Abs. 3.26.3 der EN 
ISO 12100-1:2003. Siehe auch neu 
1.2.5. 

4.2.2. Belastungsbegrenzung

Maschinen mit einer maximalen Trag­
fähigkeit größer oder gleich 1000 kg oder 
einem Kippmoment größer oder gleich 
40000 Nm müssen mit Einrichtungen aus­
gestattet sein, die den Fahrer warnen und 
eine Gefahr bringende Bewegung verhin­
dern, und zwar bei

–	 Überlastung, entweder  
 
durch Überschreiten der maximalen 
Tragfähigkeiten oder  
 
durch Überschreiten der maximalen 
Lastmomente, oder

–	 Überschreiten der Kippmomente.

4.2.1.4. Belastungskontrolle 

Maschinen mit einer maximalen Trag­
fähigkeit von mindestens 1 000 kg bzw. 
einem Kippmoment von mindestens  
40 000 Nm müssen mit Vorrichtungen 
versehen sein, die den Fahrer warnen und 
eine gefahrbringende Bewegung der Last 
verhindern bei:

–	 Überlastung der Maschine

–	 durch Überschreiten der maximalen 
Tragfähigkeit oder

–	 durch Überschreiten der zulässigen 
Lastmomente aufgrund dieser Lasten;

–	 Überschreiten der zulässigen Kippmo­
mente, insbesondere durch gehobene 
Lasten.

4.2.3. Seilgeführte Einrichtungen

Tragseile, Zugseile, sowie kombinierte Trag- 
und Zugseile müssen durch Gegengewichte 
oder eine die ständige Regelung  
der Seilspannung ermöglichende Vorrich­
tung gespannt werden.

4.2.2. Seilgeführte Einrichtungen 

Trag-, Zug- sowie Trag- und Zugseile 
müssen durch Gegengewichte  
oder eine die ständige Regelung der 
Seilspannung ermöglichende Vorrichtung 
gespannt werden.

4.2.3. Risiken für die gefährdeten Per­
sonen, Zugänge zum Arbeitsplatz bzw. zu 
den Eingriffsstellen 

Maschinen mit geführter Last und Maschi­
nen, bei denen die Lastträger eine genau 
festgelegte Bahn beschreiben, müssen mit 
Vorrichtungen ausgerüstet sein, die Risiken 
für die gefährdeten Personen ausschalten.

Maschinen, die festgelegte Ebenen bedie­
nen und bei denen das Bedienungsperso­
nal die Ladefläche betreten kann, um die 
Ladung zu verstauen, müssen so konzi­
piert und gebaut sein, daß eine unkontrol­
lierte Lageveränderung der Ladefläche 
insbesondere beim Be- und Entladen 
vermieden wird.

Verschoben zu neu 4.1.2.8.3 (2. Abs.) 
und 4.1.2.7 (2. Abs., letzter Satz).

Verschoben zu neu 4.1.2.8.2.
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4.2.4. Einsatztauglichkeit 

Der Hersteller oder sein in der Gemein­
schaft niedergelassener Bevollmächtigter 
stellt bei der Vermarktung oder der erst­
maligen Inbetriebnahme durch von ihm 
getroffene oder veranlaßte geeignete 
Maßnahmen sicher, daß die betriebsbe­
reiten Lastaufnahmeeinrichtungen und 
Maschinen – ob hand- oder motorbetrie­
ben – uneingeschränkt sicher funktionie­
ren können. Die vorstehend genannten 
Maßnahmen müssen den statischen und 
dynamischen Merkmalen der Maschinen 
Rechnung tragen.

Können die Maschinen nicht in den 
Räumlichkeiten des Herstellers oder seines 
in der Gemeinschaft niedergelassenen 
Bevollmächtigten zusammengesetzt bzw. 
aufgebaut werden, so sind die entspre­
chenden Maßnahmen am Einsatzort zu 
treffen. Anderenfalls können sie entweder 
in den Räumlichkeiten des Herstellers oder 
am Einsatzort getroffen werden.

Verschoben zu neu 4.1.3.

4.3. INFORMATIONEN UND KENN­
ZEICHNUNG

4.3.1. Ketten, Seile und Gurte

Jeder Strang einer Kette, eines Seils oder 
eines Gurtes, der nicht Teil einer Baugrup­
pe ist,  
muss eine Kennzeichnung oder, falls dies 
nicht möglich ist, ein Schild oder einen 
nicht entfernbaren Ring mit dem Namen 
und der Anschrift des Herstellers oder sei­
nes Bevollmächtigten und der Kennung der 
entsprechenden Erklärung tragen.

4.3. Kennzeichnung  

4.3.1. Ketten und Seile 

Jeder Strang einer Kette, eines Seiles oder 
eines Gurtes zum Heben einer Last, der 
nicht Teil einer Baugruppe ist,  
muß eine Kennzeichnung oder, wenn eine 
Kennzeichnung unmöglich ist, ein Schild 
oder einen nicht abnehmbaren Ring mit 
den erforderlichen Angaben über den 
Hersteller bzw. seinen in der Gemeinschaft 
niedergelassenen Bevollmächtigten sowie 
der Kennung der entsprechenden Beschei­
nigung tragen.

Diese Erklärung muss  
 
 
mindestens folgende Angaben enthalten:

a) 	 den Namen und die Anschrift des 
Herstellers und gegebenenfalls seines 
Bevollmächtigten;

Die Bescheinigung muß die in den har­
monisierten Normen geforderten Angaben 
bzw., falls solche nicht vorliegen, die fol­
genden Mindestangaben enthalten:

–	 Name des Herstellers oder seines in 
der Gemeinschaft niedergelassenen 
Bevollmächtigten;

–	 Anschrift des Herstellers bzw. seines 
Bevollmächtigten in der Gemein­
schaft;
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b) 	 die Beschreibung der Kette, des Seils 
oder des Gurtes mit folgenden Anga­
ben:

–	 Nennabmessungen,

–	 Aufbau,

–	 Werkstoff und

–	 eventuelle metallurgische Sonder­
behandlung;

c) 	 Angabe der verwendeten Prüfmethode;

d) 	 maximale Tragfähigkeit der Kette, des 
Seils oder des Gurtes. Es kann auch 
eine Spanne von Werten in Abhängig­
keit vom vorgesehenen Einsatz angege­
ben werden.

–	 Beschreibung der Kette oder des Ka­
bels:

–	 Nennabmessungen,

–	 Konstruktion,

–	 Werkstoff,

–	 jegliche metallurgische Sonderbe­
handlung der Ausrüstung;

–	 bei Versuchen, Angabe der verwende­
ten Norm;

–	 maximale Tragfähigkeit der Kette oder 
des Seils. Je nach dem vorgesehenen 
Einsatz kann auch eine Spanne von 
Werten angegeben werden.

4.3.2. Lastaufnahmemittel

Auf Lastaufnahmemitteln muss Folgendes 
angegeben sein:

–	 die Angabe des Werkstoffs, sofern dies 
für eine sichere Verwendung erforder­
lich ist,

–	 die maximale Tragfähigkeit.

Lassen sich die erforderlichen Angaben 
nicht auf dem Lastaufnahmemittel selbst 
anbringen, so sind sie auf einem Schild 
oder auf einem anderen gleichwertigen, 
fest mit dem Lastaufnahmemittel verbun­
denen Gegenstand anzubringen.

Die Angaben müssen gut leserlich sein und 
an einer Stelle angebracht sein, an der sie 
nicht durch Verschleiß unkenntlich werden 
können und auch nicht die Festigkeit des 
Lastaufnahmemittels beeinträchtigen kön­
nen.

4.3.2. Lastaufnahmeeinrichtungen 

Jede Lastaufnahmeeinrichtung muß wie 
folgt gekennzeichnet sein:

–	 Angaben zum Hersteller;

–	 Angaben zum Material (z. B. interna­
tionale Klasse), sofern diese für die 
Passung erforderlich sind;

–	 maximale Tragfähigkeit;

–	 CE-Kennzeichnung.

Bei Anschlagmitteln mit Teilen wie z. B. 
Seilen, deren unmittelbare Kennzeichnung 
physisch unmöglich ist, sind die vorstehen­
den Angaben auf einem Schild oder durch 
andere Mittel, die fest am Anschlagmittel 
befestigt sind, zu machen.

Die Angaben müssen gut leserlich und 
an einer Stelle angebracht sein, wo sie 
nicht durch Bearbeitung, Abnutzung usw. 
ausgelöscht werden bzw. die Festigkeit des 
Anschlagmittels beeinträchtigen können.

Neu 1.7.3 gilt für alle Produkte; einige 
Angaben (auch die CE-Kennzeichnung) 
werden deshalb nicht wiederholt in dieser 
Anforderung.

Die Definition für “Lastaufnahmemittel” ist 
jetzt weiter; es gibt daher keinen Grund 
mehr, „Teile“ zu erwähnen. 

4.3.3. Maschinen zum Heben von La-
sten

Auf der Maschine muss durch eine Kenn­
zeichnung an gut sichtbarer Stelle die 
maximale Tragfähigkeit angegeben wer­
den. Diese Angabe muss gut leserlich und 
dauerhaft in nicht verschlüsselter Form 
angebracht sein.

4.3.3. Maschinen  

Jede Maschine muß zusätzlich zu den 
Mindesthinweisen gemäß Nummer 1.7.3 
mit gut leserlichen und dauerhaft ange­
brachten Angaben zur Nennlast versehen 
sein:

Der allgemeine Begriff „Maschinen“ wur­
de durch den spezifischen Ausdruck „Ma­
schinen zum Heben von Lasten“ ersetzt 
(siehe Kommentare zu 4.1.3).
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Wenn die maximale Tragfähigkeit vom je­
weiligen Betriebszustand der Maschine ab­
hängig ist, muss jeder Bedienungsplatz mit 
einem Tragfähigkeitsschild versehen sein, 
auf dem die zulässigen Tragfähigkeiten für 
die einzelnen Betriebszustände – vorzugs­
weise in Form von Diagrammen oder von 
Tragfähigkeitstabellen – angegeben sind.

Maschinen, die nur zum Heben von Lasten 
bestimmt sind und  
mit einem Lastträger ausgerüstet sind, der 
 
auch von Personen betreten werden kann, 
 
müssen einen deutlichen und dauerhaft 
angebrachten Hinweis auf das Verbot der 
Personenbeförderung tragen.  
 
Dieser Hinweis muss an allen Stellen sicht­
bar sein, an denen ein Zugang möglich ist.

i) 	 Bei Maschinen, bei denen nur ein 
Wert möglich ist, klare und gut sicht­
bare Angabe auf der Maschine selbst.

ii) 	 Wenn die Nennlast vom jeweiligen  
Betriebszustand der Maschine abhän­
gig ist, muß jeder Bedienungsplatz mit 
einem Lastenschild versehen sein, auf 
dem die Nennlasten für die einzelnen 
Betriebszustände  
in Form von Skizzen, gegebenenfalls 
in Form einer Tabelle angegeben sind.

Maschinen, die  
 
mit einem Lastträger ausgerüstet sind, der 
aufgrund seiner Abmessungen  
auch von Personen betreten werden kann 
und bei dessen Bewegung Absturzgefahr 
besteht, müssen einen deutlichen und 
nicht zu entfernenden Hinweis, daß die 
Beförderung von Personen untersagt ist, 
tragen.  
Dieser Hinweis muß an allen Stellen, an 
denen eine Zugangsmöglichkeit besteht, 
sichtbar sein.

4.4. BETRIEBSANLEITUNG

4.4.1. Lastaufnahmemittel

Jedem Lastaufnahmemittel und jeder nur 
als Ganzes erhältlichen Gesamtheit von 
Lastaufnahmemitteln muss eine Betriebsan­
leitung beiliegen, die mindestens folgende 
Angaben enthält:

a) 	 bestimmungsgemäße Verwendung;

b) 	 Einsatzbeschränkungen (insbesondere 
bei Lastaufnahmemitteln wie Magnet- 
und Sauggreifern, die die Anforde­
rungen der Nummer 4.1.2.6 Buchstabe 
e nicht vollständig erfüllen);

c) 	 Montage-, Verwendungs- und War­
tungshinweise;

d) 	 für die statische Prüfung verwendeter 
Koeffizient.

4.4. Betriebsanleitung 

4.4.1. Lastaufnahmeeinrichtungen 

Jede Lastaufnahmeeinrichtung bzw. jede 
nur als Ganzes verkäufliche Gruppe von 
Lastaufnahmeeinrichtungen muß mit einer 
Betriebsanleitung geliefert werden, die 
zumindest folgende Angaben enthält:

–	 normale Einsatzbedingungen;

–	 etwaige Einsatzbeschränkungen, 
insbesondere bei Lastaufnahmeein­
richtungen, die den Anforderungen 
der Nummer 4.1.2.6 Buchstabe e) 
nicht genügen.

–	 Benutzungs-, Montage- und War­
tungsanweisungen;

Hier sind zusätzlich zu 1.7.4 weitere An­
forderungen festgelegt.

d) 	 Diese zusätzliche Information er­
leichtert spätere Prüfungen, z.B. nach 
Wartung oder Reparaturen.

4.4.2. Maschinen zum Heben von  
Lasten

Jeder Maschine zum Heben von Lasten 
muss eine Betriebsanleitung beiliegen, die 
folgende Angaben enthält:

a) 	 technische Kenndaten der Maschine, 
insbesondere Folgendes:

4.4.2. Maschinen  

Ergänzend zu Nummer 1.7.4 muß die 
Betriebsanleitung Angaben zu folgenden 
Punkten enthalten:

a) 	 technische Kenndaten, insbesondere

Der allgemeine Begriff „Maschinen“ wur­
de durch den spezifischen Ausdruck „Ma­
schinen zum Heben von Lasten“ ersetzt 
(siehe Kommentare zu 4.1.3).



97

ANHANG I

neuer Text gelöschter Text neuer Wortlaut ohne wesentliche 
Bedeutungsänderung

von einer anderen Stelle der „alten“ Richtlinie 
kopierter Text 

–	 maximale Tragfähigkeit und 
gegebenenfalls eine Wiedergabe des 
in Nummer 4.3.3 Absatz 2 genann­
ten Tragfähigkeitsschilds oder der 
dort genannten Tragfähigkeitstabelle,

–	 Belastung an den Auflagern oder 
Verankerungen und gegebenenfalls 
Kenndaten der Laufbahnen,

–	 gegebenenfalls Angaben über  
Ballastmassen und die Mittel zu ihrer 
Anbringung;

b) 	 Inhalt des Wartungsheftes, falls ein 
solches nicht mitgeliefert wird;

c) 	 Benutzungshinweise, insbesondere  
Ratschläge, wie das Bedienungs­
personal mangelnde Direktsicht auf  
die Last ausgleichen kann;

d) 	 gegebenenfalls einen Prüfbericht, in 
dem die vom Hersteller oder seinem 
Bevollmächtigten oder für diese durch­
geführten statischen und dynamischen 
Prüfungen im Einzelnen beschrieben 
sind;

e) 	 notwendige Angaben für die Durchfüh­
rung der in Nummer 4.1.3 genannten 
Maßnahmen vor der erstmaligen Inbe­
triebnahme von Maschinen, die nicht 
beim Hersteller einsatzfertig montiert 
werden.

–	 gegebenenfalls Wiedergabe der 
unter der Nummer 4.3.3 Ziffer ii) 
bezeichneten Lastentabelle,

–	 Auflagedruck und  
Kenndaten der Laufbahnen,

 

–	 gegebenenfalls Angaben über 
Ballastmassen und Mittel zu ihrer 
Anbringung;

b) 	 wenn mit der Maschine kein War­
tungsheft geliefert wird, Wiedergabe 
des entsprechenden Textes;

c) 	 Benutzungshinweise, insbesondere  
Ratschläge, wie das Bedienungs­
personal mangelnde Direktsicht auf 
die Last ausgleichen kann;

d) 	 notwendige Angaben zur Durch­
führung von Prüfungen  
vor der erstmaligen Inbetriebnahme 
von Maschinen, die beim Hersteller 
nicht im Betriebszustand montiert 
werden.

d) 	 Gemeint sind die Prüfungen, die in 
4.1.3 (2. Abs.) für alle Maschinen 
verlangt werden. “Gegebenenfalls” 
bedeutet, dass dies nur für Maschinen 
gilt, die beim Hersteller zusammen­
gebaut werden – vgl. auch (e) für 
Maschinen, die nicht beim Hersteller 
zusammengebaut werden. 
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5. ZUSÄTZLICHE GRUNDLEGENDE SI­
CHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ­
ANFORDERUNGEN AN MASCHINEN, DIE 
ZUM EINSATZ UNTER TAGE BESTIMMT 
SIND

Maschinen, die zum Einsatz unter Tage  
bestimmt sind, müssen alle in diesem  
Kapitel genannten grundlegenden  
Sicherheits- und Gesundheitsschutzan­
forderungen erfüllen (siehe Allgemeine 
Grundsätze, Nummer 4).

5. GRUNDLEGENDE SICHERHEITS- UND 
GESUNDHEITSANFORDERUNGEN FÜR 
MASCHINEN, DIE IM UNTERTAGEBAU 
EINGESETZT WERDEN SOLLEN 

Maschinen, die im Untertagebau einge­
setzt werden sollen, müssen so konzipiert 
und gebaut sein, daß sie den nachstehen­
den Anforderungen entsprechen.

5.1. RISIKEN DURCH MANGELNDE 
STANDSICHERHEIT

Ein Schreitausbau muss so konstruiert und 
gebaut sein, dass beim Schreitvorgang  
eine entsprechende Ausrichtung möglich 
ist und ein Umkippen vor und während der 
Druckbeaufschlagung sowie nach der  
Druckminderung unmöglich ist. Der Aus­
bau muss Verankerungen für die Kopf­
platten der hydraulischen Einzelstempel 
besitzen.

5.1. Gefahren durch mangelnde Standsi­
cherheit 

Ein Schreitausbau muß so ausgelegt und 
konstruiert sein, daß beim Schreitvorgang 
eine entsprechende Ausrichtung möglich 
ist und ein Umkippen vor und während 
der Druckbeaufschlagung sowie nach der 
Druckminderung unmöglich ist. Der Aus­
bau muß Verankerung für die Kopf- 
platten der hydraulischen Einzelstempel 
besitzen.

5.2. BEWEGUNGSFREIHEIT

Ein Schreitausbau muss so konstruiert sein, 
dass sich Personen ungehindert bewegen 
können.

5.2. Bewegungsfreiheit 

Ein Schreitausbau muß so ausgelegt sein, 
daß sich die gefährdeten Personen unge­
hindert bewegen können.

5.3. Beleuchtung 
Die Anforderungen gemäß Nummer 1.1.4 
dritter Absatz gelten nicht.

In neu 1.1.4 vollständig enthalten.

5.3. STELLTEILE

Stellteile zum Beschleunigen und Bremsen 
schienengeführter Maschinen müssen mit 
der Hand betätigt werden. Zustimmungs­
schalter können dagegen mit dem Fuß 
betätigt werden.

Die Stellteile eines Schreitausbaus müs- 
sen so konstruiert und angeordnet sein, 
dass das Bedienungspersonal beim  
Schreitvorgang durch ein feststehendes 
Ausbauelement geschützt ist. Die Stellteile 
müssen gegen unbeabsichtigtes Betätigen 
gesichert sein.

5.4. Stellteile 

Stellteile zum Beschleunigen und Bremsen 
schienengeführter Maschinen müssen 
manuell betätigt werden. Der Totmann­
schalter kann dagegen mit dem Fuß betä­
tigt werden.

Die Stellteile eines Schreitausbaus müs­
sen so ausgelegt und angeordnet sein, 
daß das Bedienungspersonal beim 
Schreitvorgang durch ein feststehendes 
Anbauelement geschützt ist. Die Stellteile 
müssen gegen unbeabsichtigtes Auslösen 
gesichert sein.

Der Begriff Totmannschalter wurde in 
Zustimmungsschalter geändert zur An­
passung an EN ISO 12100-1:2003 Abs. 
3.26.2.
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5.4. ANHALTEN DER FAHRBEWEGUNG

Für den Einsatz unter Tage bestimmte 
selbstfahrende schienengeführte Maschinen  
müssen mit einem Zustimmungsschalter 
ausgestattet sein, der so auf den Steuer­
kreis für die Fahrbewegung der Maschine 
einwirkt, dass die Fahrbewegung angehal­
ten wird, wenn der Fahrer die Fahrbewe­
gung nicht mehr steuern kann.

5.5. Anhalten der Verfahrbewegung 

Für den Einsatz unter Tage bestimmte 
Lokomotiven  
 
müssen mit einem Totmannschalter für 
den Steuerkreis zum Verfahren der Ma­
schine versehen sein.

5.5. BRAND

Die Anforderung der Nummer 3.5.2  
zweiter Gedankenstrich gilt zwingend für 
Maschinen mit leicht entflammbaren Teilen.

5.6. Brandgefahr

Die Anforderung gemäß Nummer 3.5.2 
zweiter Gedankenstrich gilt zwingend für 
Maschinen, die leicht entzündliche Bautei­
le aufweisen.

Das Bremssystem der für den Einsatz unter 
Tage bestimmten Maschinen  
muss so konstruiert und gebaut sein,  
dass es keine Funken erzeugen oder Brän­
de verursachen kann.

Für Maschinen mit Verbrennungsmotoren, 
die für den Einsatz unter Tage bestimmt 
sind, sind nur Motoren zulässig, die  
mit einem Kraftstoff mit niedrigem Dampf­
druck arbeiten und bei denen sich keine 
elektrischen Funken bilden können.

Das Bremssystem  
 
muß so konzipiert und ausgeführt sein, 
daß es keine Funken erzeugen oder Brän­
de verursachen kann.

Maschinen mit Wärmekraftmotor dürfen 
nur mit einem Verbrennungsmotor ausge­
stattet sein, der  
mit einem Kraftstoff mit niedrigem Dampf­
druck arbeitet und bei dem elektrische 
Funkenbildung ausgeschlossen ist.

Es ist zu beachten, dass Explosionsschutz 
(ATEX) und alle Arten möglicher Zünd­
quellen (elektrisch und nichtelektrisch) in 
der ATEX-Richtlinie 94/9/EG (vgl. neu 
1.5.7) behandelt werden.

5.6. EMISSION VON ABGASEN

Emissionen von Abgasen aus Verbren­
nungsmotoren dürfen nicht nach oben 
abgeleitet werden.

5.7. Gefahren durch Emission von  
Stäuben, Gasen usw. 

Abgase aus Verbrennungsmotoren dürfen 
nicht nach oben ausgestoßen werden.
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6. ZUSÄTZLICHE GRUNDLEGENDE SI­
CHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ­
ANFORDERUNGEN AN MASCHINEN, 
VON DENEN DURCH DAS HEBEN VON 
PERSONEN BEDINGTE GEFÄHRDUNGEN 
AUSGEHEN

Maschinen, von denen durch das Heben  
von Personen bedingte Gefährdungen aus­
gehen, müssen alle in diesem Kapitel  
genannten relevanten grundlegenden  
Sicherheits- und Gesundheitsschutzan­
forderungen erfüllen (siehe Allgemeine 
Grundsätze, Nummer 4).

6. GRUNDLEGENDE SICHERHEITS-  
UND GESUNDHEITSANFORDERUNGEN 
ZUR VERMEIDUNG DER SPEZIELLEN 
GEFAHREN BEIM HEBEN ODER FORT­
BEWEGEN VON PERSONEN 

Maschinen, von denen durch das Heben 
oder Fortbewegen von Personen bedingte 
Gefahren ausgehen, müssen so konzipiert 
und gebaut sein, daß sie den nachstehen­
den Anforderungen entsprechen.

Dieser Teil gilt für Maschinen, von denen 
beim Heben von Personen Gefährdungen 
ausgehen. Auch Teil 4 betrifft das Heben 
von Personen, aber in erster Linie im 
Hinblick auf die Gefährdungen, denen 
im Umfeld der Maschine tätige Personen 
ausgesetzt sind, während Teil 6 vor allem 
Gefährdungen behandelt, denen Perso­
nen ausgesetzt sind, die die Maschinen für 
ihre eigene Bewegung nutzen, um ange­
hoben zu werden.

6.1. ALLGEMEINES

6.1.1. Festigkeit

Der Lastträger, einschließlich aller Klappen 
und Luken, muss so konstruiert und gebaut 
sein, dass er entsprechend der zulässigen 
Höchstzahl beförderter Personen und ent­
sprechend der maximalen Tragfähigkeit 
den erforderlichen Platz und die erforder­
liche Festigkeit aufweist.

6.1. Allgemeines 

6.1.1. Begriffsbestimmung 
Im Sinne dieses Kapitels wird als Förder­
mittel der Teil bezeichnet, in dem Personen 
zur Aufwärts-, Abwärts- oder Fortbewe­
gung Platz nehmen.

6.1.2. Festigkeit 

Der Boden des Fördermittels muß so kon­
zipiert und gebaut sein, daß er den Raum 
bietet und die Festigkeit ausweist, die der 
vom Hersteller festgelegten Hoechstzahl 
von Personen und Hoechstnutzlast ent­
sprechen. [alt 2. Abs.]

Verschoben zu neu 4.1.1 g); “Fortbewe­
gung” ist nicht mehr Bestandteil der neuen 
Definition.

Die in den Nummern 4.1.2.4 und 4.1.2.5 
festgelegten Betriebskoeffizienten reichen 
für Maschinen zum Heben von Personen 
nicht aus; sie müssen in der Regel verdop­
pelt werden.  
Für das Heben von Personen oder von 
Personen und Gütern bestimmte Maschi­
nen müssen über ein Aufhängungs- oder 
Tragsystem für den Lastträger verfügen, das 
so konstruiert und gebaut ist, dass ein aus­
reichendes allgemeines Sicherheitsniveau 
gewährleistet ist und dem Risiko des Abstür­
zens des Lastträgers vorgebeugt wird. 
Werden Seile oder Ketten zur Aufhängung 
des Lastträgers verwendet, so sind in der 
Regel mindestens zwei voneinander unab­
hängige Seile oder Ketten mit jeweils eige­
nen Befestigungspunkten erforderlich.

Die in Nummer 4  
festgelegten Betriebskoeffizienten reichen 
für Maschinen zum Heben und Fortbewe­
gen von Personen nicht aus; sie müssen in 
der Regel verdoppelt werden.  
[alt 1. Abs.]
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neuer Text gelöschter Text neuer Wortlaut ohne wesentliche 
Bedeutungsänderung

von einer anderen Stelle der „alten“ Richtlinie 
kopierter Text 

6.1.2. Belastungsbegrenzung bei nicht 
durch menschliche Kraft angetriebenen 
Maschinen

Es gelten die Anforderungen der Nummer 
4.2.2 unabhängig von der maximalen 
Tragfähigkeit und dem Kippmoment, es sei 
denn, der Hersteller kann den Nachweis 
erbringen, dass kein Überlastungs- oder 
Kipprisiko besteht.

6.1.3. Belastungskontrolle bei nicht durch 
Muskelkraft betriebenen Maschinen  

Die Anforderungen gemäß Nummer 
4.2.1.4 gelten unabhängig von der Ho­
echstnutzlast. Hiervon ausgenommen sind 
Maschinen, bei denen der Hersteller den 
Nachweis erbringen kann, daß die Gefahr 
einer Überlastung und/oder eines Umstür­
zens nicht gegeben ist.

6.2. STELLTEILE

Sofern in den Sicherheitsanforderungen 
keine anderen Lösungen vorgeschrieben 
werden,  
 
 
muss der Lastträger in der Regel so konstru­
iert und gebaut sein, dass die Personen im 
Lastträger  
über Stellteile zur Steuerung der Aufwärts- 
und Abwärtsbewegung sowie gegebenen­
falls anderer Bewegungen des Lastträgers 
verfügen.
 

Im Betrieb müssen diese Stellteile Vor- 
rang vor anderen Stellteilen für  
dieselbe Bewegung haben, NOT-HALT- 
Geräte ausgenommen.

Die Stellteile für die genannten Bewe­
gungen müssen  
eine kontinuierliche Betätigung erfordern 
(selbsttätige Rückstellung), es sei denn, 
dass der Lastträger selbst vollständig um­
schlossen ist.

6.2. Befehlseinrichtungen 

6.2.1. Für den Fall, daß in den Si­
cherheitsanforderungen keine anderen 
Lösungen vorgeschrieben werden, gilt 
folgendes: 
 
Das Fördermittel muß in der Regel so kon­
zipiert und gebaut sein, daß Personen, die 
sich im Fördermittel befinden,  
über Befehlseinrichtungen für die Auf­
wärts- und Abwärtsbewegungen sowie 
gegebenenfalls die Fortbewegung des 
Fördermittels relativ zur Maschine verfü­
gen.

Diese Befehlseinrichtungen müssen Vor­
rang vor anderen Befehlseinrichtungen für 
dieselbe Bewegung haben, Notbefehlsein­
richtungen ausgenommen.

Die Befehlseinrichtungen für diese Bewe­
gungen müssen – mit Ausnahme von Ma­
schinen, die festgelegte Ebenen bedienen 
– so ausgelegt sein, daß sie kontinuierlich 
betätigt werden müssen.

Stellteile mit selbsttätiger Rückstellung sind 
nicht erforderlich, wenn der Lastträger 
vollständig umschlossen ist. Nach der 
alten RL galt die Ausnahme nur für Last­
träger, „die festgelegte Ebenen bedienen“.

6.2.2. Kann eine Maschine zum Heben 
oder Fortbewegen von Personen fortbe­
wegt werden, wenn sich das Fördermittel 
nicht in Grundposition befindet, so muß 
die Maschine so konzipiert und gebaut 
sein, daß die Person(en), die sich im För­
dermittel befindet (befinden), über Mittel 
zur Vermeidung der Gefahren verfügen, 
die sich aus der Fortbewegung der Ma­
schine ergeben können.

6.2.3. Maschinen zum Heben oder 
Fortbewegen von Personen müssen so 
konzipiert, gebaut oder ausgerüstet sein, 
daß Gefahren aufgrund einer überhöhten 
Geschwindigkeit des Fördermittels ausge­
schlossen sind.

Vgl. Abs. 1 von neu 6.2.

Vgl. Abs. 1 von neu 6.2.
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6.3. RISIKEN FÜR IN ODER AUF DEM 
LASTTRÄGER BEFINDLICHE PERSONEN

6.3.1. Risiken durch Bewegungen des 
Lastträgers

Maschinen zum Heben von Personen müs­
sen so konstruiert, gebaut oder ausgestattet 
sein, dass Personen durch die Beschleu­
nigung oder Verzögerung des Lastträgers 
keinem Risiko ausgesetzt werden.

6.3.2. Risiko des Sturzes aus dem Last-
träger

Der Lastträger darf sich auch bei Bewegung 
der Maschine oder des Lastträgers nicht so 
weit neigen, dass für die beförderten Per­
sonen Absturzgefahr besteht. 

6.3. Gefahr des Sturzes von Personen aus 
dem Fördermittel

Text von alt 6.4.2.

Text von alt 6.3.3.

Ist der Lastträger als Arbeitsplatz ausgelegt, 
so muss für seine Stabilität gesorgt werden, 
und gefährliche Bewegungen müssen ver­
hindert werden.

Falls die in Nummer 1.5.15 vorgesehenen 
Maßnahmen nicht ausreichen, muss der 
Lastträger mit einer ausreichenden Zahl 
von geeigneten Befestigungspunkten für die 
zulässige Zahl beförderter Personen ausge­
stattet sein. Die Befestigungspunkte müssen 
stark genug sein, um die Verwendung von 
persönlichen Absturzsicherungen zu ermög­
lichen.

6.3.1. Falls die in Nummer 1.5.15 vor­
gesehenen Maßnahmen nicht ausreichen, 
müssen die Fördermittel mit ausreichend 
festen Verankerungspunkten zur Befe­
stigung von persönlichen Schutzausrü­
stungen gegen Absturz ausgestattet sein; 
die Anzahl von Verankerungspunkten muß 
der Anzahl von Personen entsprechen, die 
sich im Fördermittel befinden können.

Ist eine Bodenklappe, eine Dachluke oder 
eine seitliche Tür vorhanden, so muss diese 
so konstruiert und gebaut sein, dass sie 
gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert 
ist und sich nur in eine Richtung öffnet, 
die jedes Risiko eines Absturzes verhindert, 
wenn sie sich unerwartet öffnet.

6.3.2. Ist eine Bodenklappe, eine  
Dachluke oder eine seitliche Tür vor­
handen, so muß deren Öffnungsrichtung 
der Absturzrichtung bei unvermutetem 
Öffnen entgegengesetzt sein.

6.3.3. Die Maschine zum Heben oder 
Fortbewegen von Personen muß so konzi­
piert und gebaut sein, daß der Boden des 
Fördermittels auch bei den Bewegungen 
sich nicht so weit neigt, daß für die Per­
sonen, die sich im Fördermittel befinden, 
eine Absturzgefahr besteht. 

Der Boden des Fördermittels muß rutsch­
hemmend sein.

Eingefügt in neu 6.3.2 Abs. 1.

Vgl. neu 1.5.15.

6.3.3. Risiken durch auf den Lastträger 
herabfallende Gegenstände

Besteht ein Risiko, dass Gegenstände auf 
den Lastträger herabfallen und Personen 
gefährden können, so muss der Lastträger 
mit einem Schutzdach ausgerüstet sein.

 

Die Anforderung verlangt nicht zwingend 
ein Schutzdach. Hersteller oder Nor­
mungsgremien müssen darüber aufgrund 
der Risikobeurteilung entscheiden.
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kopierter Text 

6.4. Gefahr eines Ab- oder Umstürzens 
des Fördermittels 

6.4.1. Die Maschinen zum Heben oder 
Fortbewegen von Personen müssen so 
konzipiert und gebaut sein, daß das För­
dermittel nicht abstürzt oder umstürzt.

6.4.2. Die Beschleunigung und die von 
der Bedienungsperson gesteuerte oder 
von einer Sicherheitseinrichtung aus­
gelöste Abbremsung des Fördermittels 
oder des Trägerfahrzeugs bei der vom 
Hersteller vorgesehenen Hoechstlast und 
Hoechstgeschwindigkeit dürfen für die 
Personen im Wirkbereich der Maschine 
keine Gefährdung bewirken. 

Diese Anforderung hat in der Tat nicht nur 
mit dem Heben von Personen zu tun.  
Die allgemeinen Stabilitätsanforderungen 
finden sich in neu 4.1.2.1 und 4.1.2.2 
und gelten für Hebevorgänge, auch wenn 
Personen gehoben werden.
 

Neu 6.3.1 deckt dies ab.

6.4. MASCHINEN, DIE FESTE HALTESTEL­
LEN ANFAHREN

6.4.1. Risiken für in oder auf dem Last-
träger befindliche Personen

Der Lastträger muss so konstruiert und 
gebaut sein, dass Risiken durch ein Ansto­
ßen von Personen und/oder Gegenstän­
den in oder auf dem Lastträger an feste 
oder bewegliche Teile verhindert werden. 
Wenn es zur Erfüllung dieser Anforderung 
erforderlich ist, muss der Lastträger selbst 
vollständig umschlossen sein und über 
Türen mit einer Verriegelungseinrichtung 
verfügen, die gefährliche Bewegungen 
des Lastträgers nur dann zulässt, wenn die 
Türen geschlossen sind. Wenn das Risiko 
eines Absturzes aus dem oder vom Lastträ­
ger besteht, müssen die Türen geschlossen 
bleiben, wenn der Lastträger zwischen den 
Haltestellen anhält.

Die Maschine muss so konstruiert, gebaut 
und erforderlichenfalls mit entsprechenden 
Vorrichtungen ausgestattet sein, dass 
unkontrollierte Aufwärts- oder Abwärtsbe­
wegungen des Lastträgers ausgeschlossen 
sind. Diese Vorrichtungen müssen in der 
Lage sein, den Lastträger zum Stillstand zu 
bringen, wenn er sich mit seiner maximalen 
Traglast und mit der absehbaren Höchstge­
schwindigkeit bewegt.

Der Anhaltevorgang darf ungeachtet der 
Belastungsbedingungen keine für die be­
förderten Personen gesundheitsschädliche 
Verzögerung verursachen.
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6.4.2. Befehlseinrichtungen an den Hal-
testellen

Die Befehlseinrichtungen an den Haltestel­
len – ausgenommen die für die Verwen­
dung in Notfällen bestimmten Befehlsein­
richtungen – dürfen keine Bewegung des 
Lastträgers einleiten, wenn

–	 die Stellteile im Lastträger zu diesem 
Zeitpunkt gerade betätigt werden,

–	 sich der Lastträger nicht an einer Halte­
stelle befindet.

6.4.3. Zugang zum Lastträger

Die trennenden Schutzeinrichtungen an den 
Haltestellen und auf dem Lastträger müssen 
so konstruiert und gebaut sein, dass unter 
Berücksichtigung der absehbaren Band­
breite der zu befördernden Güter und Per­
sonen ein sicherer Übergang vom und zum 
Lastträger gewährleistet ist.

6.5. KENNZEICHNUNG

Auf dem Lastträger müssen die für die Ge­
währleistung der Sicherheit erforderlichen 
Angaben angebracht sein; hierzu gehört 
unter anderem
–	 die zulässige Zahl beförderter Personen,
–	 die maximale Tragfähigkeit.

6.5. Kennzeichnung 

Wenn dies aus Sicherheitsgründen erfor­
derlich ist, müssen auf dem Fördermittel 
die notwendigen relevanten Angaben 
angebracht sein.



105

ANHANG II

Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG Kommentare

ANHANG II
Erklärungen

1. 	 INHALT

A. 	 EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR EINE MASCHINE

Für die Abfassung dieser Erklärung sowie der Übersetzungen gelten die 
gleichen Bedingungen wie für die Betriebsanleitung (siehe Anhang I Nummer 
1.7.4.1 Buchstaben a und b); sie ist entweder maschinenschriftlich oder 
ansonsten handschriftlich in Großbuchstaben auszustellen.

Diese Erklärung bezieht sich nur auf die Maschine in dem Zustand, in dem sie 
in Verkehr gebracht wurde; vom Endnutzer nachträglich angebrachte Teile und/
oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt.

Die EG-Konformitätserklärung muss folgende Angaben enthalten:

1. 	 Firmenbezeichnung und vollständige Anschrift des Herstellers und 
gegebenenfalls seines Bevollmächtigten;

2. 	 Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen 
Unterlagen zusammenzustellen; diese Person muss in der Gemeinschaft 
ansässig sein; 
 
 

3. 	 Beschreibung und Identifizierung der Maschine, einschließlich 
allgemeiner Bezeichnung, Funktion, Modell, Typ, Seriennummer und 
Handelsbezeichnung; 

4. 	 einen Satz, in dem ausdrücklich erklärt wird, dass die Maschine 
allen einschlägigen Bestimmungen dieser Richtlinie entspricht, und 
gegebenenfalls einen ähnlichen Satz, in dem die Übereinstimmung mit 
anderen Richtlinien und/oder einschlägigen Bestimmungen, denen die 
Maschine entspricht, erklärt wird. Anzugeben sind die Referenzen laut 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union;

5. 	 gegebenenfalls Name, Anschrift und Kennnummer der benannten Stelle, 
die das in Anhang IX genannte EG-Baumusterprüfverfahren durchgeführt 
hat, sowie die Nummer der EG-Baumusterprüfbescheinigung;

6. 	 gegebenenfalls Name, Anschrift und Kennnummer der benannten Stelle, 
die das in Anhang X genannte umfassende Qualitätssicherungssystem 
genehmigt hat;

7. 	 gegebenenfalls die Fundstellen der angewandten harmonisierten Normen 
nach Artikel 7 Absatz 2;

8. 	 gegebenenfalls die Fundstellen der angewandten sonstigen technischen 
Normen und Spezifikationen;

9. 	 Ort und Datum der Erklärung;

10.	 Angaben zur Person, die zur Ausstellung dieser Erklärung im Namen 
des Herstellers oder seines Bevollmächtigten bevollmächtigt ist, sowie 
Unterschrift dieser Person.

Es handelt sich hier um eine 
Konformitätserklärung für alle Maschinen 
nach Artikel 1 Absatz 1 a) bis f). 
Für Sicherheitsbauteile gibt es keine 
gesonderte Konformitätserklärung.

A.2. Diese neue Anforderung soll die 
Marktüberwachung vereinfachen: Die für 
die Zusammenstellung der technischen 
Unterlagen verantwortliche Person muss 
in der Gemeinschaft ansässig sein.

A.3. Die Identifizierung der Maschine soll 
deutlicher werden – der Zusammenhang 
von Maschine und Konformitätserklärung 
muss klar erkennbar sein. 

A.4. Es wird klargestellt, dass nur 
Verweise auf Richtlinien angegeben 
werden müssen. Verweise auf nationale 
Umsetzungen sind nicht erforderlich. 

A.9. Obwohl gängige Praxis für derartige 
Dokumente, war die Angabe von Ort und 
Datum der Erklärung in der RL 98/37/EG 
nicht ausdrücklich gefordert. 
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B. 	 ERKLÄRUNG FÜR DEN EINBAU EINER UNVOLLSTÄNDIGEN 
MASCHINE

Für die Abfassung dieser Erklärung sowie der Übersetzungen gelten die 
gleichen Bedingungen wie für die Betriebsanleitung (siehe Anhang I Nummer 
1.7.4.1 Buchstaben a und b); sie ist entweder maschinenschriftlich oder 
ansonsten handschriftlich in Großbuchstaben auszustellen.

B. Um sie deutlich von der Erklärung 
für Maschinen abzugrenzen, heißt die 
Erklärung für unvollständige Maschinen 
„Einbauerklärung“.
Diese Erklärung ist nach den gleichen 
Regeln abzufassen wie bei Maschinen. 

Diese Erklärung muss folgende Angaben enthalten:

1. 	 Firmenbezeichnung und vollständige Anschrift des Herstellers der 
unvollständigen Maschine und gegebenenfalls seines Bevollmächtigten;

2. 	 Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die relevanten 
technischen Unterlagen zusammenzustellen; diese Person muss in der 
Gemeinschaft ansässig sein;

3. 	 Beschreibung und Identifizierung der unvollständigen Maschine, 
einschließlich allgemeiner Bezeichnung, Funktion, Modell, Typ, 
Seriennummer und Handelsbezeichnung;

4. 	 eine Erklärung, welche grundlegenden Anforderungen dieser Richtlinie zur 
Anwendung kommen und eingehalten werden, ferner eine Erklärung, dass 
die speziellen technischen Unterlagen gemäß Anhang VII Teil B erstellt 
wurden, sowie gegebenenfalls eine Erklärung, dass die unvollständige 
Maschine anderen einschlägigen Richtlinien entspricht. Anzugeben sind 
die Referenzen laut Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union; 

5. 	 die Verpflichtung, einzelstaatlichen Stellen auf begründetes Verlangen die 
speziellen Unterlagen zu der unvollständigen Maschine zu übermitteln. In 
dieser Verpflichtung ist auch anzugeben, wie die Unterlagen übermittelt 
werden; die gewerblichen Schutzrechte des Herstellers der unvollständigen 
Maschine bleiben hiervon unberührt;

6. 	 einen Hinweis, dass die unvollständige Maschine erst dann in Betrieb 
genommen werden darf, wenn gegebenenfalls festgestellt wurde, dass die 
Maschine, in die die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den 
Bestimmungen dieser Richtlinie entspricht;

7. 	 Ort und Datum der Erklärung;

8. 	 Angaben zur Person, die zur Ausstellung dieser Erklärung im Namen 
des Herstellers oder seines Bevollmächtigten bevollmächtigt ist, sowie 
Unterschrift dieser Person.

B.2. Siehe Kommentar zu A.2.

B.3. Siehe Kommentar zu A.3.

B.4. Wie bereits erwähnt, ist die 
Einhaltung der grundlegenden 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzanfor
derungen in Anhang I für unvollständige 
Maschinen nicht verpflichtend: Der 
Hersteller entscheidet selbst, welche 
Anforderungen gelten und erfüllt werden 
müssen. 
Für den Hersteller der vollständigen 
Maschine, in die die unvollständige 
Maschine eingebaut wird, ist es wichtig 
zu wissen, welche grundlegenden 
Anforderungen gelten und erfüllt wurden.

B.5. Die „speziellen Unterlagen“, 
die von den einzelstaatlichen Stellen 
verlangt werden können, sind nicht 
näher bezeichnet. Es kann sich um 
jegliche Art von Informationen handeln, 
die für die Marktüberwachung nützlich 
sind. Wie bereits erläutert, sind die 
„speziellen technischen Unterlagen“ für 
unvollständige Maschinen nur dann 
erforderlich, wenn mindestens eine 
grundlegende Sicherheits- und Gesun
dheitsschutzanforderung gilt und erfüllt 
wurde.

2. 	 AUFBEWAHRUNGSFRIST

Der Hersteller einer Maschine oder sein Bevollmächtigter hat das Original der 
EG-Konformitätserklärung nach dem letzten Tag der Herstellung der Maschine 
mindestens zehn Jahre lang aufzubewahren.

Der Hersteller einer unvollständigen Maschine oder sein Bevollmächtigter hat 
das Original der Einbauerklärung nach dem letzten Tag der Herstellung der 
unvollständigen Maschine mindestens zehn Jahre lang aufzubewahren.

Es wird verdeutlicht, dass die Erklärungen 
für Maschinen und unvollständige 
Maschinen 10 Jahre aufbewahrt werden 
müssen.
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ANHANG III
CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben „CE“ mit folgendem 
Schriftbild:

Bei Verkleinerung oder Vergrößerung der CE-Kennzeichnung müssen die hier 
wiedergegebenen Proportionen gewahrt bleiben.

Die Bestandteile der CE-Kennzeichnung müssen annähernd gleich hoch sein; 
die Mindesthöhe beträgt 5 mm. Bei kleinen Maschinen kann diese Mindesthöhe 
unterschritten werden.

Die CE-Kennzeichnung ist in unmittelbarer Nähe der Angabe des Herstellers 
oder seines Bevollmächtigten anzubringen und in der gleichen Technik wie sie 
auszuführen.

Wenn das Verfahren der umfassenden Qualitätssicherung nach Artikel 12 
Absatz 3 Buchstabe c bzw. Artikel 12 Absatz 4 Buchstabe b angewandt wurde, 
ist der CE-Kennzeichnung die Kennnummer der benannten Stelle anzufügen.

Dieser kurze Anhang enthält drei wichtige 
neue Anforderungen: 
–	 Die CE-Kennzeichnung muss in 

der Nähe der Herstellerangabe 
angebracht sein (oder z.B. auf dem 
gleichen Schild).

–	 Sie muss in der gleichen Technik wie 
die Herstellerangaben angebracht 
sein.

–	 Wenn die umfassende 
Qualitätssicherung angewandt wird, 
ist die Kennnummer der benannten 
Stelle anzufügen.

(Vgl. Erwägungsgrund 22.)

ANHANG IV
Kategorien von Maschinen, für die eines der 

Verfahren  
nach Artikel 12 Absätze 3 und 4 anzuwenden ist

1. 	 Folgende Arten von Einblatt- und Mehrblatt-Kreissägen zum Bearbeiten 
von Holz und von Werkstoffen mit ähnlichen physikalischen Eigenschaften 
oder zum Bearbeiten von Fleisch und von Stoffen mit ähnlichen 
physikalischen Eigenschaften:
1.1.	 Sägemaschinen mit während des Arbeitsvorgangs feststehendem 

Sägeblatt, mit feststehendem Arbeitstisch oder Werkstückhalter, mit 
Vorschub des Sägeguts von Hand oder durch einen abnehmbaren 
Vorschubapparat;

1.2. 	 Sägemaschinen mit während des Arbeitsvorgangs feststehendem 
Sägeblatt, mit manuell betätigtem Pendelbock oder -schlitten;

1.3. 	 Sägemaschinen mit während des Arbeitsvorgangs feststehendem 
Sägeblatt, mit eingebauter mechanischer Vorschubeinrichtung für 
das Sägegut und Handbeschickung und/oder Handentnahme;

1.4. 	 Sägemaschinen mit während des Arbeitsvorgangs beweglichem 
Sägeblatt, mit eingebauter mechanischer Vorschubeinrichtung für 
das Sägeblatt und Handbeschickung und/oder Handentnahme.

2. 	 Abrichthobelmaschinen mit Handvorschub für die Holzbearbeitung.

3. 	 Hobelmaschinen für einseitige Bearbeitung von Holz, mit eingebauter 
maschineller Vorschubeinrichtung und Handbeschickung und/oder 
Handentnahme.

4. 	 Folgende Arten von Bandsägen mit Handbeschickung und/oder 
Handentnahme zur Bearbeitung von Holz und von Werkstoffen mit 
ähnlichen physikalischen Eigenschaften oder von Fleisch und von Stoffen 
mit ähnlichen physikalischen Eigenschaften:
4.1. 	 Sägemaschinen mit während des Arbeitsvorgangs feststehendem 

Sägeblatt und feststehendem oder hin- und her beweglichem 
Arbeitstisch oder Werkstückhalter;

4.2. 	 Sägemaschinen, deren Sägeblatt auf einem hin- und her 
beweglichen Schlitten montiert ist.

Maschinen für die Herstellung von 
Feuerwerk und Verbrennungsmotoren 
für unter Tage einsetzbare Maschinen 
wurden aus der Liste entfernt. 
Andere Maschinen wurden neu 
aufgenommen (siehe die folgenden 
Kommentare).

3. Erfasst werden nur noch Hobel
maschinen „mit eingebauter maschineller 
Vorschubeinrichtung“.

4. Diese Passage wurde verständlicher 
formuliert.
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5. 	 Kombinationen der in den Nummern 1 bis 4 und in Nummer 7 
genannten Maschinen für die Bearbeitung von Holz und von Werkstoffen 
mit ähnlichen physikalischen Eigenschaften.

6. 	 Mehrspindel-Zapfenfräsmaschinen mit Handvorschub für die 
Holzbearbeitung.

7. 	 Senkrechte Tischfräsmaschinen mit Handvorschub für die Bearbeitung von 
Holz und von Werkstoffen mit ähnlichen physikalischen Eigenschaften.

8. 	 Handkettensägen für die Holzbearbeitung.

9. 	 Pressen, einschließlich Biegepressen, für die Kaltbearbeitung von 
Metall mit Handbeschickung und/oder Handentnahme, deren beim 
Arbeitsvorgang bewegliche Teile einen Hub von mehr als 6 mm und eine 
Geschwindigkeit von mehr als 30 mm/s haben können.

10. 	 Kunststoffspritzgieß- und -formpressmaschinen mit Handbeschickung oder 
Handentnahme.

11. 	 Gummispritzgieß- und -formpressmaschinen mit Handbeschickung oder 
Handentnahme.

12. 	 Folgende Maschinenarten für den Einsatz unter Tage:
12.1. 	 Lokomotiven und Bremswagen;
12.2. 	 hydraulischer Schreitausbau.

13. 	 Hausmüllsammelwagen für manuelle Beschickung mit Pressvorrichtung.

14. 	 Abnehmbare Gelenkwellen einschließlich ihrer Schutzeinrichtungen.

15. 	 Schutzeinrichtungen für abnehmbare Gelenkwellen.

16. 	 Hebebühnen für Fahrzeuge.

17. 	 Maschinen zum Heben von Personen oder von Personen und Gütern, bei 
denen die Gefährdung eines Absturzes aus einer Höhe von mehr als 3 m 
besteht.

18. 	 Tragbare Befestigungsgeräte mit Treibladung und andere Schussgeräte.

7. Alt: „Unterfräsmaschinen“.

12. Verbrennungsmotoren für die 
Ausrüstung von unter Tage einsetzbaren 
Maschinen wurden gestrichen, da es sich 
hierbei um unvollständige Maschinen 
handelt.

15. Schutzeinrichtungen für abnehmbare 
Gelenkwellen, die separat verkauft 
werden, wurden als Sicherheitsbauteile 
neu in die Liste aufgenommen. 

18. Neu. Tragbare Befestigungsgeräte mit 
Treibladung für den gewerblichen Einsatz 
fallen jetzt in den Anwendungsbereich 
der Richtlinie (vgl. Erwägungsgrund 6 und 
Kommentar zu Artikel 1 (2) d).

19. 	 Schutzeinrichtungen zur Personendetektion.

20. 	 Kraftbetriebene, bewegliche trennende Schutzeinrichtungen mit 
Verriegelung für die in den Nummern 9, 10 und 11 genannten 
Maschinen.

21. 	 Logikeinheiten für Sicherheitsfunktionen.

22. 	 Überrollschutzaufbau (ROPS).

23. 	 Schutzaufbau gegen herabfallende Gegenstände (FOPS).

19. Die Liste enthält nicht mehr nur 
elektrosensitive, sondern auch alle 
anderen Schutzeinrichtungen zur 
Personendetektion. 

20. Die Beschreibung dieser 
Schutzeinrichtungen wurde verständlicher 
formuliert.

21. In der alten RL 98/37/EG waren nur 
Logikeinheiten für Zweihandschaltungen 
erfasst. Dies ist eine wichtige Änderung, 
da elektronische und programmierbare 
Logikeinheiten auf den Markt gekommen 
sind. Es ist wichtig, dass derartige 
Produkte ausreichende funktionale 
Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten, 
wenn sie für Sicherheitsfunktionen 
eingesetzt werden.
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ANHANG V
Nicht erschöpfende Liste der Sicherheitsbauteile  

im Sinne des Artikels 2 Buchstabe c

1. 	 Schutzeinrichtungen für abnehmbare Gelenkwellen.

2. 	 Schutzeinrichtungen zur Personendetektion.

3. 	 Kraftbetriebene bewegliche trennende Schutzeinrichtungen mit 
Verriegelung für die in Anhang IV Nummern 9, 10 und 11 genannten 
Maschinen.

4. 	 Logikeinheiten zur Gewährleistung der Sicherheitsfunktionen.

5. 	 Ventile mit zusätzlicher Ausfallerkennung für die Steuerung gefährlicher 
Maschinenbewegungen.

6. 	 Systeme zur Beseitigung von Emissionen von Maschinen.

7. 	 Trennende und nichttrennende Schutzeinrichtungen zum Schutz von 
Personen vor beweglichen Teilen, die direkt am Arbeitsprozess beteiligt 
sind.

8. 	 Einrichtungen zur Überlastsicherung und Bewegungsbegrenzung bei 
Hebezeugen.

9. 	 Personen-Rückhalteeinrichtungen für Sitze.

10. 	 NOT-HALT-Befehlsgeräte.

11. 	 Ableitungssysteme, die eine potenziell gefährliche elektrostatische 
Aufladung verhindern.

12. 	 Energiebegrenzer und Entlastungseinrichtungen gemäß Anhang I 
Nummern 1.5.7, 3.4.7 und 4.1.2.6.

13. 	 Systeme und Einrichtungen zur Verminderung von Lärm- und 
Vibrationsemissionen.

Dieser neue Anhang enthält eine offene 
Liste von Sicherheitsbauteilen, die gemäß 
Artikel 8 (1) a) aktualisiert werden kann.

Nummern 1. bis 4. sind nun in Anhang 
IV enthalten.

14. 	 Überrollschutzaufbau (ROPS).

15. 	 Schutzaufbau gegen herabfallende Gegenstände (FOPS).

16. 	 Zweihandschaltungen.

17. 	 Die in der folgenden Auflistung enthaltenen Bauteile von Maschinen 
für die Auf- und/oder Abwärtsbeförderung von Personen zwischen 
unterschiedlichen Ebenen:
a) 	 Verriegelungseinrichtungen für Fahrschachttüren;
b) 	 Fangvorrichtungen, die einen Absturz oder unkontrollierte 

Aufwärtsbewegungen des Lastträgers verhindern;
c) 	 Geschwindigkeitsbegrenzer;
d) 	 energiespeichernde Puffer

— 	 mit nichtlinearer Kennlinie oder
— 	 mit Rücklaufdämpfung;

e) 	 energieverzehrende Puffer;
f) 	 Sicherheitseinrichtungen an Zylindern der Hydraulikhauptkreise, 

wenn sie als Fangvorrichtungen verwendet werden;
g) 	 elektrische Sicherheitseinrichtungen in Form von 

Sicherheitsschaltungen mit elektronischen Bauelementen.

Obwohl Anhang I Nummer 3.4.3 
die Gefährdung „Umkippen“ enthält, 
wird der entsprechende Schutzaufbau 
(Umsturzvorrichtung, TOPS) nicht als 
Sicherheitsbauteil anerkannt. Es sei daran 
erinnert, dass diese Liste (= Anhang V) 
nicht abschließend ist. 
TOPS sind gemäß Definition in Artikel 
2 c) Sicherheitsbauteile. Es gibt sogar 
eine Norm für TOPS (EN 13531:2001 
für Kompaktbagger), die Prüfungen und 
Anforderungen festlegt.
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ANHANG VI
Montageanleitung für eine unvollständige 

Maschine

In der Montageanleitung für eine unvollständige Maschine ist anzugeben, 
welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die unvollständige Maschine 
ordnungsgemäß und ohne Beeinträchtigung der Sicherheit und Gesundheit von 
Personen mit den anderen Teilen zur vollständigen Maschine zusammengebaut 
werden kann.

Die Montageanleitung ist in einer Amtssprache der Europäischen Gemeinschaft 
abzufassen, die vom Hersteller der Maschine, in die die unvollständige 
Maschine eingebaut werden soll, oder von seinem Bevollmächtigten akzeptiert 
wird.

Dieser neue Anhang behandelt die in 
Artikel 13 geforderte Montageanleitung 
für unvollständige Maschinen. 
Die Anforderungen an den Inhalt dieser 
Anleitung sind allgemein formuliert. 
Geschäftspartner können die Sprache der 
Anleitung selbst festlegen.
(Es ist zu beachten, dass die Montage
anleitung nicht dem Betreiber der 
Maschine ausgehändigt wird, in die die 
unvollständige Maschine eingebaut wird, 
sondern bei den technischen Unterlagen 
aufzubewahren ist.)

ANHANG VII

A. 	 Technische Unterlagen für Maschinen

In diesem Teil wird das Verfahren für die Erstellung der technischen Unterlagen 
beschrieben. Anhand der technischen Unterlagen muss es möglich sein, die 
Übereinstimmung der Maschine mit den Anforderungen dieser Richtlinie zu 
beurteilen. Sie müssen sich, soweit es für diese Beurteilung erforderlich ist, auf 
die Konstruktion, den Bau und die Funktionsweise der Maschine erstrecken. 
Diese Unterlagen müssen in einer oder mehreren Gemeinschaftssprachen 
abgefasst sein; hiervon ausgenommen ist die Betriebsanleitung der Maschine, 
für die die besonderen Bestimmungen des Anhangs I Nummer 1.7.4.1 gelten.

1. 	 Die technischen Unterlagen umfassen:

a) 	 eine technische Dokumentation mit folgenden Angaben bzw. 
Unterlagen:

— 	 eine allgemeine Beschreibung der Maschine,

— 	 eine Übersichtszeichnung der Maschine und die Schaltpläne 
der Steuerkreise sowie Beschreibungen und Erläuterungen, 
die zum Verständnis der Funktionsweise der Maschine 
erforderlich sind,

— 	 vollständige Detailzeichnungen, eventuell mit Berechnungen, 
Versuchsergebnissen, Bescheinigungen usw., die für die 
Überprüfung der Übereinstimmung der Maschine mit den 
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforde
rungen erforderlich sind,

— 	 die Unterlagen über die Risikobeurteilung, aus denen 
hervorgeht, welches Verfahren angewandt wurde; dies 
schließt ein:
i) 	 eine Liste der grundlegenden Sicherheits- und Gesund

heitsschutzanforderungen, die für die Maschine gelten,
ii) 	 eine Beschreibung der zur Abwendung ermittelter 

Gefährdungen oder zur Risikominderung ergriffenen 
Schutzmaßnahmen und gegebenenfalls eine Angabe 
der von der Maschine ausgehenden Restrisiken,

— 	 die angewandten Normen und sonstigen technischen 
Spezifikationen unter Angabe der von diesen Normen 
erfassten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutz
anforderungen,

— 	 alle technischen Berichte mit den Ergebnissen der Prüfungen, 
die vom Hersteller selbst oder von einer Stelle nach Wahl 
des Herstellers oder seines Bevollmächtigten durchgeführt 
wurden,

Es ist zu beachten, dass die 
Zusammenstellung der technischen 
Unterlagen jetzt für alle Maschinen nach 
dem gleichen Verfahren erfolgt (in der 
alten RL 98/37/EG galten für Anhang-IV-
Maschinen mit Baumusterprüfung andere 
Verfahren). 
Der erste Absatz macht den Zweck der 
technischen Unterlagen deutlich. 

Es werden nun alle Unterlagen über die 
Risikobeurteilung gefordert. Dies ist die 
grundlegendste Änderung in Bezug auf 
den Inhalt der technischen Unterlagen. 
(Richtlinie 98/37/EG verlangt nur 
die Beschreibung der Lösungen, die 
zur Verhütung von Gefahren gewählt 
wurden.) Vgl. Erwägungsgrund 23.
Die neue EN ISO 14121-1:2007 
(Überarbeitung der früheren EN 
1050:1996) und der Technical Report 
EN ISO 14121-2:2007 werden wichtige 
Instrumente für die Durchführung und 
Dokumentation der Risikobeurteilung 
darstellen. 
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— 	 ein Exemplar der Betriebsanleitung der Maschine, 

— 	 gegebenenfalls die Einbauerklärung für unvollständige 
Maschinen und die Montageanleitung für solche 
unvollständigen Maschinen,

— 	 gegebenenfalls eine Kopie der EG-Konformitätserklärung 
für in die Maschine eingebaute andere Maschinen oder 
Produkte, 

— 	 eine Kopie der EG-Konformitätserklärung;

(b) 	 bei Serienfertigung eine Aufstellung der intern getroffenen 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Übereinstimmung aller 
gefertigten Maschinen mit den Bestimmungen dieser Richtlinie.

	 Der Hersteller muss an den Bau- und Zubehörteilen der Maschine oder 
an der vollständigen Maschine die Prüfungen und Versuche durchführen, 
die notwendig sind, um festzustellen, ob die Maschine aufgrund 
ihrer Konzeption oder Bauart sicher zusammengebaut und in Betrieb 
genommen werden kann. Die diesbezüglichen Berichte und Ergebnisse 
werden zu den technischen Unterlagen genommen.

2. 	 Die in Nummer 1 genannten technischen Unterlagen sind für die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten nach dem Tag der Herstellung 
der Maschine - bzw. bei Serienfertigung nach dem Tag der Fertigstellung 
der letzten Einheit - mindestens zehn Jahre lang bereitzuhalten.

	 Die technischen Unterlagen müssen sich nicht unbedingt im Gebiet der 
Gemeinschaft befinden und auch nicht ständig körperlich vorhanden 
sein. Sie müssen jedoch von der in der EG-Konformitätserklärung 
benannten Person entsprechend der Komplexität der Unterlagen innerhalb 
angemessener Frist zusammengestellt und zur Verfügung gestellt werden 
können.

	 Die technischen Unterlagen brauchen keine Detailpläne oder sonstigen 
speziellen Angaben zu den für den Bau der Maschine verwendeten 
Unterbaugruppen zu enthalten, es sei denn, deren Kenntnis ist für die 
Überprüfung der Einhaltung der grundlegenden Sicherheits- und Gesund
heitsschutzanforderungen unerlässlich.

3. 	 Werden die technischen Unterlagen den zuständigen einzelstaatlichen 
Behörden auf begründetes Verlangen nicht vorgelegt, so kann dies ein 
hinreichender Grund sein, um die Übereinstimmung der betreffenden 
Maschine mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutz
anforderungen anzuzweifeln.

Für in Maschinen einzubauende 
unvollständige Maschinen wird die 
Einbauerklärung und Montageanleitung 
gefordert. 

Ebenfalls gefordert wird nun die 
EG-Konformitätserklärung für in die 
Maschine eingebaute Maschinen oder 
andere Produkte („andere Produkte“ sind 
Produkte, die unter Richtlinien fallen, die 
die EG-Konformitätserklärung vorsehen).

Neu ist die Forderung einer Kopie der 
EG-Konformitätserklärung.

Relevante Berichte und Ergebnisse 
müssen nun in die Unterlagen 
aufgenommen werden.

Zu der in der EG-Konformitätserklärung 
benannten in der Gemeinschaft an
sässigen Person, die bevollmächtigt ist, 
die technischen Unterlagen zusammen
zustellen, siehe Kommentar zu Anhang 
II A.2.

B. 	 Spezielle technische Unterlagen für unvollständige 
Maschinen

In diesem Teil wird das Verfahren für die Erstellung der speziellen technischen 
Unterlagen beschrieben. Anhand dieser Unterlagen muss es möglich sein, 
nachzuvollziehen, welche Anforderungen dieser Richtlinie gelten und ob 
diese eingehalten werden. Sie müssen sich, soweit es für die Beurteilung der 
Übereinstimmung mit den angewandten grundlegenden Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzanforderungen erforderlich ist, auf die Konstruktion, den 
Bau und die Funktionsweise der unvollständigen Maschine erstrecken. Die 
Unterlagen müssen in einer oder mehreren Gemeinschaftssprachen abgefasst 
sein.

Diese Unterlagen heißen „spezielle 
technische Unterlagen“, um eine 
Verwechslung mit den „technischen 
Unterlagen“ für Maschinen zu vermeiden. 
Die Unterlagen sind vom Hersteller 
einer unvollständigen Maschine 
zusammenzustellen, wenn eine oder 
mehrere grundlegende Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzanforderungen gelten 
und erfüllt wurden. 
Die meisten Anforderungen sind ähnlich 
denen für die technischen Unterlagen 
vollständiger Maschinen.
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Sie umfassen:

(a) 	 eine technische Dokumentation mit folgenden Angaben bzw. 
Unterlagen:

— 	 eine Übersichtszeichnung der unvollständigen Maschine und 
die Schaltpläne der Steuerkreise,

— 	 vollständige Detailzeichnungen, eventuell mit Berechnungen, 
Versuchsergebnissen, Bescheinigungen usw., die für die 
Überprüfung der Übereinstimmung der unvollständigen 
Maschine mit den angewandten grundlegenden Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzanforderungen erforderlich sind,

— 	 die Unterlagen über die Risikobeurteilung, aus denen 
hervorgeht, welches Verfahren angewandt wurde; dies 
schließt ein:

i) 	 eine Liste der grundlegenden Sicherheits- und Gesund
heitsschutzanforderungen, die angewandt wurden und 
eingehalten werden,

ii) 	 eine Beschreibung der zur Abwendung ermittelter 
Gefährdungen oder zur Risikominderung ergriffenen 
Schutzmaßnahmen und gegebenenfalls eine Angabe 
der Restrisiken,

iii) 	 die angewandten Normen und sonstigen technischen 
Spezifikationen unter Angabe der von diesen Normen 
erfassten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheits
schutzanforderungen,

iv) 	 alle technischen Berichte mit den Ergebnissen der 
Prüfungen, die vom Hersteller selbst oder von 
einer Stelle nach Wahl des Herstellers oder seines 
Bevollmächtigten durchgeführt wurden,

v) 	 ein Exemplar der Montageanleitung für die 
unvollständige Maschine;

(b) 	 bei Serienfertigung eine Aufstellung der intern getroffenen 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Übereinstimmung aller 
gefertigten unvollständigen Maschinen mit den angewandten 
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen.

Der Hersteller muss an den Bau- und Zubehörteilen oder an der 
unvollständigen Maschine die Prüfungen und Versuche durchführen, die 
notwendig sind, um festzustellen, ob die unvollständige Maschine aufgrund 
ihrer Konzeption oder Bauart sicher zusammengebaut und benutzt werden 
kann. Die diesbezüglichen Berichte und Ergebnisse werden zu den technischen 
Unterlagen genommen.

Die speziellen technischen Unterlagen sind nach dem Tag der Herstellung 
der unvollständigen Maschine — bzw. bei Serienfertigung nach dem Tag der 
Fertigstellung der letzten Einheit — mindestens zehn Jahre lang bereit zu halten 
und den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten auf Verlangen vorzulegen. 
Sie müssen sich nicht unbedingt im Gebiet der Gemeinschaft befinden und auch 
nicht ständig körperlich vorhanden sein. Die in der Einbauerklärung benannte 
Person muss die Unterlagen jedoch zusammenstellen und der zuständigen 
Behörde vorlegen können.

Werden die speziellen technischen Unterlagen den zuständigen einzelstaatlichen 
Behörden auf begründetes Verlangen nicht vorgelegt, so kann dies ein 
hinreichender Grund sein, um die Übereinstimmung der unvollständigen 
Maschine mit den angewandten und bescheinigten grundlegenden Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzanforderungen anzuzweifeln.
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ANHANG VIII
Bewertung der Konformität mit interner 

Fertigungskontrolle bei der Herstellung von 
Maschinen

1. 	 In diesem Anhang wird das Verfahren beschrieben, nach dem der 
Hersteller oder sein Bevollmächtigter, der die in den Nummern 2 und 
3 genannten Aufgaben ausführt, sicherstellt und erklärt, dass die 
betreffende Maschine die relevanten Anforderungen dieser Richtlinie 
erfüllt.

2. 	 Für jedes repräsentative Baumuster der betreffenden Baureihe erstellt der 
Hersteller oder sein Bevollmächtigter die in Anhang VII Teil A genannten 
technischen Unterlagen.

3. 	 Der Hersteller muss alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, damit 
durch den Herstellungsprozess gewährleistet ist, dass die hergestellten 
Maschinen mit den in Anhang VII Teil A genannten technischen 
Unterlagen übereinstimmen und die Anforderungen dieser Richtlinie 
erfüllen.

Dieser Anhang beschreibt das Verfahren, 
das der Hersteller nach Art. 12 (2) für 
Nicht-Anhang-IV-Maschinen durchführt. 
Das Verfahren kann auch für Anhang-IV-
Maschinen angewendet werden, die nach 
einer harmonisierten Norm hergestellt 
werden (siehe Artikel 12 (3) a)). 

ANHANG IX
EG-Baumusterprüfung

Die EG-Baumusterprüfung ist das Verfahren, bei dem eine benannte Stelle 
feststellt und bescheinigt, dass ein repräsentatives Muster einer in Anhang 
IV genannten Maschine (im Folgenden als „Baumuster“ bezeichnet) die 
Bestimmungen dieser Richtlinie erfüllt.

1. 	 Für jedes Baumuster erstellt der Hersteller oder sein Bevollmächtigter die 
in Anhang VII Teil A genannten technischen Unterlagen.

2. 	 Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter reicht bei einer benannten Stelle 
seiner Wahl für jedes Baumuster einen Antrag auf EG-Baumusterprüfung 
ein.

	 Der Antrag muss Folgendes enthalten:
— 	 Namen und Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls seines 

Bevollmächtigten,
— 	 eine schriftliche Erklärung, dass derselbe Antrag bei keiner 

anderen benannten Stelle eingereicht worden ist,
— 	 die technischen Unterlagen.

	 Außerdem stellt der Antragsteller der benannten Stelle ein Baumuster zur 
Verfügung. Die benannte Stelle kann weitere Baumuster verlangen, wenn 
sie diese für die Durchführung des Prüfungsprogramms benötigt.

3. 	 Die benannte Stelle

3.1.	 prüft die technischen Unterlagen, überprüft, ob das Baumuster 
in Übereinstimmung mit ihnen hergestellt wurde, und stellt fest, 
welche Bauteile nach den einschlägigen Bestimmungen der in 
Artikel 7 Absatz 2 genannten Normen konstruiert sind und welche 
nicht;

3.2.	 führt die erforderlichen Prüfungen, Messungen und Versuche durch 
oder lässt sie durchführen, um festzustellen, ob die gewählten 
Lösungen die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutz
anforderungen dieser Richtlinie erfüllen, sofern die in Artikel 7 
Absatz 2 genannten Normen nicht angewandt wurden;

3.3.	 führt im Falle der Anwendung harmonisierter Normen nach Artikel 
7 Absatz 2 die erforderlichen Prüfungen, Messungen und Versuche 
durch oder lässt sie durchführen, um festzustellen, ob diese 
Normen korrekt angewandt wurden;

3.4.	 vereinbart mit dem Antragsteller den Ort, an dem die 
Untersuchung, ob das Baumuster nach den geprüften technischen 
Unterlagen hergestellt wurde, sowie die erforderlichen Prüfungen, 
Messungen und Versuche durchgeführt werden sollen.

In diesem Anhang sind alle Verfahren 
für die EG-Baumusterprüfung sowie die 
Verpflichtungen von benannten Stellen 
und Herstellern klar beschrieben. 

1. Nach der neuen Richtlinie sind die bei 
der benannten Stelle einzureichenden 
technischen Unterlagen identisch mit 
denen, die für die Konformitätsbewertung 
von Nicht-Anhang-IV-Maschinen 
gefordert werden.
(In der alten RL 98/37/EG verlangen 
die beiden Verfahren gemäß zwei 
verschiedenen Anhängen zwei ver
schiedene Arten von technischen 
Unterlagen.)
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4. 	 Wenn das Baumuster den Bestimmungen dieser Richtlinie entspricht, stellt 
die benannte Stelle dem Antragsteller eine EG-Baumusterprüfbescheinig
ung aus. Die Bescheinigung enthält Namen und Anschrift des Herstellers 
und seines Bevollmächtigten, die für die Identifizierung des zugelassenen 
Baumusters erforderlichen Angaben, die Ergebnisse der Prüfung und die 
Voraussetzungen für die Gültigkeit der Bescheinigung.

	 Der Hersteller und die benannte Stelle bewahren eine Kopie dieser 
Bescheinigung, die technischen Unterlagen und alle dazugehörigen 
wichtigen Dokumente nach der Ausstellung der Bescheinigung 15 Jahre 
lang auf.

5. 	 Wenn das Baumuster den Bestimmungen dieser Richtlinie nicht entspricht, 
lehnt es die benannte Stelle ab, dem Antragsteller eine EG-Baumuster
prüfbescheinigung auszustellen, und gibt dafür eine detaillierte 
Begründung. Sie setzt den Antragsteller, die anderen benannten Stellen 
und den Mitgliedstaat, der sie benannt hat, davon in Kenntnis.

	 Ein Einspruchsverfahren ist vorzusehen.

6. 	 Der Antragsteller unterrichtet die benannte Stelle, in deren Besitz sich 
die technischen Unterlagen zur EG-Baumusterprüfbescheinigung 
befinden, von allen an dem zugelassenen Baumuster vorgenommenen 
Änderungen. Die benannte Stelle prüft die Änderungen und bestätigt 
dann die Gültigkeit der vorhandenen EG-Baumusterprüfbescheinigung 
oder stellt eine neue Bescheinigung aus, falls durch die Änderungen die 
Übereinstimmung des Baumusters mit den grundlegenden Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzanforderungen oder seine Eignung für die 
bestimmungsgemäße Verwendung in Frage gestellt werden könnte.

7. 	 Die Kommission, die Mitgliedstaaten und die anderen benannten Stellen 
können auf Verlangen eine Kopie der EG-Baumusterprüfbescheinigung  
erhalten. In begründeten Fällen können die Kommission und die Mit
gliedstaaten auf Verlangen eine Kopie der technischen Unterlagen und 
der Ergebnisse der von der benannten Stelle vorgenommenen Prüfungen 
erhalten.

Die Bescheinigung (und die Unter- 
lagen) sind ab Ausstellungsdatum 
15 Jahre aufzubewahren. Wird eine 
Bescheinigung nach 5 Jahren nicht 
erneuert, ist sie dennoch weitere 10 Jahre 
aufzubewahren. 

8. 	 Unterlagen und Schriftverkehr im Zusammenhang mit den Verfahren 
für die EG-Baumusterprüfung sind in der/einer Amtssprache der 
Gemeinschaft des Mitgliedstaats abzufassen, in dem die benannte Stelle 
ihren Sitz hat, oder in jeder anderen von der benannten Stelle akzeptierten 
Amtssprache der Gemeinschaft.

9. 	 Gültigkeit der EG-Baumusterprüfbescheinigung:

9.1.	 Die benannte Stelle hat laufend sicherzustellen, dass die EG-
Baumusterprüfbescheinigung gültig bleibt. Sie unterrichtet den 
Hersteller über alle wichtigen Änderungen, die Auswirkungen auf 
die Gültigkeit der Bescheinigung haben können. Die benannte 
Stelle zieht Bescheinigungen zurück, die nicht mehr gültig sind.

9.2.	 Den Hersteller der betreffenden Maschine trifft die laufende 
Verpflichtung sicherzustellen, dass die Maschine dem jeweiligen 
Stand der Technik entspricht.

9.3.	 Der Hersteller beantragt bei der benannten Stelle alle fünf Jahre 
die Überprüfung der Gültigkeit der EG-Baumusterprüfbe‑ 
scheinigung.

	 Stellt die benannte Stelle fest, dass die Bescheinigung unter 
Berücksichtigung des Standes der Technik gültig bleibt, erneuert sie 
die Bescheinigung für weitere fünf Jahre.

	 Der Hersteller und die benannte Stelle bewahren eine Kopie 
der Bescheinigung, der technischen Unterlagen und aller 
dazugehörigen wichtigen Dokumente nach der Ausstellung der 
Bescheinigung 15 Jahre lang auf.

9. Die benannten Stellen müssen 
Hersteller über Änderungen informieren, 
die Auswirkungen auf die Gültigkeit 
der Bescheinigung haben können 
(z. B. Änderungen des Standes der 
Technik, Überarbeitung harmonisierter 
Normen oder ihre Zurückziehung aus 
dem Amtsblatt der EU, Entscheidungen 
zuständiger EU-Gremien), und 
Bescheinigungen zurückziehen, die nicht 
mehr gültig sind. Der Hersteller der 
betreffenden Maschine muss laufend 
sicherstellen, dass die Maschine dem 
jeweiligen Stand der Technik entspricht.
Hersteller müssen bei der benannten 
Stelle alle fünf Jahre die Überprüfung der 
Gültigkeit der EG-Baumusterprüfbeschei
nigung beantragen. Ist die Bescheinigung 
noch gültig, wird sie für weitere fünf Jahre 
verlängert. 

9.4.	 Wird die Gültigkeit der EG-Baumusterprüfbescheinigung nicht 
erneuert, darf der Hersteller die betreffende Maschine nicht mehr 
in Verkehr bringen.
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ANHANG X
Umfassende Qualitätssicherung

In diesem Anhang wird beschrieben, wie die Konformität einer in Anhang IV 
genannten Maschine bewertet wird, bei deren Fertigung ein umfassendes Quali
tätssicherungssystem zum Einsatz kommt. Beschrieben wird das Verfahren, bei 
dem eine benannte Stelle das Qualitätssicherungssystem bewertet und zulässt 
und dessen Anwendung überwacht.

1. 	 Der Hersteller unterhält ein zugelassenes Qualitätssicherungssystem 
für Konstruktion, Bau, Endabnahme und Prüfung nach Nummer 2 und 
unterliegt der Überwachung nach Nummer 3.

2. 	 Qualitätssicherungssystem:

2.1.	 Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter beantragt bei einer 
benannten Stelle seiner Wahl die Bewertung seines Qualitätssiche
rungssystems.

Der Antrag muss Folgendes enthalten:

— 	 Namen und Anschrift des Herstellers sowie gegebenenfalls 
seines Bevollmächtigten,

— 	 Angaben über die Orte für Konstruktion, Bau, Abnahme, 
Prüfung und Lagerung der Maschinen,

— 	 die in Anhang VII Teil A genannten technischen Unterlagen 
für jedes Baumuster jeder der in Anhang IV genannten 
Kategorien von Maschinen, deren Fertigung geplant ist,

— 	 die Dokumentation zum Qualitätssicherungssystem,
— 	 eine schriftliche Erklärung, dass derselbe Antrag bei keiner 

anderen benannten Stelle eingereicht worden ist.

2.2. 	 Das Qualitätssicherungssystem muss die Übereinstimmung der 
Maschinen mit den Bestimmungen dieser Richtlinie gewährleisten. 
Alle vom Hersteller berücksichtigten Elemente, Anforderungen 
und Vorschriften sind in einer Dokumentation systematisch in 
Form von Maßnahmen, Verfahren und Anweisungen schriftlich 
niederzulegen. Die Dokumentation zum Qualitätssicherungssystem 
soll sicherstellen, dass die Qualitätssicherungsgrundsätze und 
-verfahren wie Qualitätssicherungsprogramme, -pläne, -hand
bücher und -aufzeichnungen einheitlich angewandt werden.

Anhang X beschreibt das neue Konfor
mitätsbewertungsverfahren, bei dem 
eine benannte Stelle nicht ein einzelnes 
Produkt, sondern das Qualitätssicherungs
system des Herstellers für Konstruktion, 
Bau, Endabnahme und Prüfung einer 
oder mehrerer Maschinenarten des 
Anhangs IV bewertet.
Dieses Verfahren ist für Maschinen 
des Anhangs IV vollständig neu. Bei 
der Aufzugsrichtlinie wird es bereits 
angewandt. „Langsame Aufzüge“ 
mit einer Geschwindigkeit von bis zu 
0,15 m/s, die unter Anhang IV der 
MRL fallen (und nicht mehr unter die 
Aufzugsrichtlinie), können auch unter der 
MRL ggf. weiter nach diesem Verfahren 
zertifiziert werden. 

Fehler in der deutschen Übersetzung:  
Es muss heißen "für ein Baumuster", nicht 
"jedes".
Es sind technische Unterlagen zu 
jeweils einem Modell aus jeder 
Maschinenkategorie nach Anhang 
IV erforderlich, für die die Bewertung 
beantragt wird. Die technischen 
Unterlagen werden gefordert, um 
festzustellen, ob die darin enthaltenen 
Unterlagen, Berichte und vorgesehenen 
Prüfungen geeignet sind, die Konformität 
der Maschinenart mit der Richtlinie 
zu ermitteln, und ob der Hersteller in 
der Lage ist, die Unterlagen für die 
angegebene Maschinenkategorie 
zusammenzustellen. 

Insbesondere ist darin Folgendes angemessen zu beschreiben:

— 	 Qualitätsziele, Organisationsstruktur sowie Zuständigkeiten 
und Befugnisse des Führungspersonals in Angelegenheiten, 
die die Entwurfs- und Fertigungsqualität betreffen,

— 	 technische Konstruktionsspezifikationen einschließlich 
der angewandten Normen sowie bei nicht vollständiger 
Anwendung der in Artikel 7 Absatz 2 genannten Normen 
die Mittel, mit denen gewährleistet werden soll, dass die 
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforde
rungen dieser Richtlinie erfüllt werden,

— 	 Konstruktionsprüfungs- und Verifizierungsverfahren, Prozesse 
und systematische Maßnahmen, die bei der Konstruktion der 
von dieser Richtlinie erfassten Maschinen angewandt werden,

— 	 die entsprechenden angewandten Verfahren und 
systematischen Maßnahmen bei Fertigung, Qualitätskontrolle 
und Qualitätssicherung,

— 	 die vor, während und nach der Fertigung durchgeführten 
Prüfungen und Versuche und ihre Häufigkeit,

— 	 die Qualitätssicherungsaufzeichnungen wie Kontrollberichte, 
Prüf- und Eichdaten und Aufzeichnungen über die 
Qualifikation der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter,

— 	 die Mittel, mit denen das Erreichen der geforderten Entwurfs- 
und Fertigungsqualität der Maschinen sowie die Wirksamkeit 
des Qualitätssicherungssystems überwacht werden.
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2.3.	 Die benannte Stelle bewertet das Qualitätssicherungssystem, um 
festzustellen, ob es die in Nummer 2.2 genannten Anforderungen 
erfüllt.

	 Bei den Teilen des Qualitätssicherungssystems, die der 
einschlägigen harmonisierten Norm entsprechen, wird 
angenommen, dass sie den entsprechenden Anforderungen der 
Nummer 2.2 entsprechen.

	 Mindestens ein Mitglied des Auditteams muss über Erfahrungen 
mit der Bewertung der Technologie der Maschinen verfügen. 
Das Bewertungsverfahren umfasst auch eine Inspektion des 
Herstellerwerks. Während der Inspektion überprüft das Auditteam 
die unter Nummer 2.1 Absatz 2 dritter Gedankenstrich genannten 
technischen Unterlagen, um zu gewährleisten, dass sie mit den 
einschlägigen Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen 
übereinstimmen.

	 Die Entscheidung wird dem Hersteller oder seinem Bevoll
mächtigten mitgeteilt. Die Mitteilung enthält die Ergebnisse 
der Prüfung und eine Begründung der Entscheidung. Ein 
Einspruchsverfahren ist vorzusehen.

2.4.	 Der Hersteller muss seinen Verpflichtungen aus dem Qualitätssiche
rungssystem in seiner zugelassenen Form nachkommen und dafür 
sorgen, dass es stets sachgerecht und wirksam ist.

	 Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter unterrichtet die benannte 
Stelle, die das Qualitätssicherungssystem zugelassen hat, über alle 
an ihm geplanten Änderungen.

	 Die benannte Stelle prüft die geplanten Änderungen und 
entscheidet, ob das geänderte Qualitätssicherungssystem noch den 
in Nummer 2.2 genannten Anforderungen entspricht oder ob eine 
erneute Bewertung erforderlich ist.

	 Sie teilt ihre Entscheidung dem Hersteller mit. Die Mitteilung 
enthält die Ergebnisse der Prüfung und eine Begründung der 
Entscheidung.

3. 	 Überwachung unter der Verantwortung der benannten Stelle:

3.1.	 Die Überwachung soll gewährleisten, dass der Hersteller seine 
Verpflichtungen aus dem zugelassenen Qualitätssicherungssystem 
ordnungsgemäß erfüllt.

3.2.	 Der Hersteller gewährt der benannten Stelle zu Inspektionszwecken 
Zugang zu den Einrichtungen für Konstruktion, Bau, Abnahme, 
Prüfung und Lagerung und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen 
zur Verfügung. Hierzu gehören insbesondere:

— 	 die Dokumentation zum Qualitätssicherungssystem,
— 	 die im Qualitätssicherungssystem für den 

Konstruktionsbereich vorgesehenen Qualitätsaufzeichnungen 
wie Ergebnisse von Analysen, Berechnungen und Prüfungen,

— 	 die im Qualitätssicherungssystem für den Fertigungsbereich 
vorgesehenen Qualitätsberichte wie Prüfberichte, Prüfdaten, 
Kalibrierdaten und Aufzeichnungen über die Qualifikation 
der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter.

3.3.	 Die benannte Stelle führt regelmäßige Audits durch, um 
sicherzustellen, dass der Hersteller das Qualitätssicherungssystem 
aufrechterhält und anwendet, und übergibt ihm einen Bericht über 
das Qualitätsaudit. Die Häufigkeit der regelmäßigen Audits ist so 
zu wählen, dass alle drei Jahre eine vollständige Neubewertung 
vorgenommen wird.
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3.4.	 Darüber hinaus kann die benannte Stelle beim Hersteller 
unangemeldete Besichtigungen durchführen. Die Notwendigkeit 
und die Häufigkeit solcher zusätzlichen Besichtigungen werden auf 
der Grundlage eines von der benannten Stelle ausgearbeiteten 
Kontrollbesichtigungssystems ermittelt. Im Rahmen dieses Systems 
wird insbesondere Folgendes berücksichtigt:

— 	 die Ergebnisse früherer Kontrollbesichtigungen,
— 	 die Notwendigkeit, die Durchführung von 

Korrekturmaßnahmen zu überprüfen,
— 	 gegebenenfalls die besonderen Auflagen, unter denen das 

Qualitätssicherungssystem zugelassen wurde,
— 	 erhebliche Änderungen von Fertigungsorganisation,  

-maßnahmen oder -techniken.

	 Im Rahmen derartiger Besichtigungen kann die benannte Stelle 
erforderlichenfalls Prüfungen durchführen oder durchführen lassen, 
um die Wirksamkeit des Qualitätssicherungssystems zu überprüfen. 
Die benannte Stelle übergibt dem Hersteller einen Bericht über die 
Besichtigung und gegebenenfalls über die Prüfungen.

4. 	 Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter hält nach dem letzten 
Herstellungstag der Maschine folgende Unterlagen für die 
einzelstaatlichen Behörden zehn Jahre lang zur Einsicht bereit:

— 	 die in Nummer 2.1 genannte Dokumentation,
— 	 die in Nummer 2.4 Absätze 3 und 4 sowie in den Nummern 3.3 

und 3.4 genannten Entscheidungen und Berichte der benannten 
Stelle.

ANHANG XI
Von den Mitgliedstaaten zu berücksichtigende  
Mindestkriterien für die Benennung der Stellen

1. 	 Die Stelle, ihr Leiter und das mit der Durchführung der Prüfungen betraute 
Personal dürfen weder mit dem Urheber des Entwurfs, dem Hersteller, 
dem Lieferanten oder dem Installateur der zu prüfenden Maschinen 
identisch noch Beauftragte einer dieser Personen sein. Sie dürfen 
weder unmittelbar noch als Beauftragte an der Planung, am Bau, am 
Vertrieb oder an der Instandhaltung dieser Maschinen beteiligt sein. Die 
Möglichkeit eines Austauschs technischer Informationen zwischen dem 
Hersteller und der benannten Stelle wird dadurch nicht ausgeschlossen.

2. 	 Die Stelle und das mit der Prüfung beauftragte Personal müssen die 
Prüfungen mit höchster beruflicher Integrität und größter fachlicher 
Kompetenz durchführen und müssen unabhängig von jeder Einflussnahme 
– vor allem finanzieller Art – auf ihre Beurteilung oder die Ergebnisse ihrer 
Prüfung sein, insbesondere von der Einflussnahme seitens Personen oder 
Personengruppen, die an den Ergebnissen der Prüfungen interessiert sind.

3. 	 Die Stelle muss für jede Art von Maschinen, für die sie benannt ist, 
über Personal mit einer für die Konformitätsbewertung ausreichenden 
Fachkunde und Erfahrung verfügen. Sie muss über die Mittel verfügen, 
die zur angemessenen Erfüllung der mit der Durchführung der Prüfungen 
verbundenen technischen und administrativen Aufgaben erforderlich sind; 
sie muss außerdem Zugang zu den für außergewöhnliche Prüfungen 
erforderlichen Geräten haben.

4. 	 Das mit den Prüfungen beauftragte Personal muss Folgendes besitzen:

— 	 eine gute technische und berufliche Ausbildung,
— 	 ausreichende Kenntnisse der Vorschriften für die von ihm 

durchgeführten Prüfungen und ausreichende praktische Erfahrung 
mit solchen Prüfungen,

— 	 die erforderliche Eignung für die Abfassung der Bescheinigungen, 
Protokolle und Berichte, in denen die durchgeführten Prüfungen 
bestätigt werden.

Die Mindestkriterien wurden präzisiert 
und an diejenigen angeglichen, die für 
andere Richtlinien gelten.

Die unter der Richtlinie 98/37/EG  
benannten Stellen sind erneut 
zu benennen, damit sie diese 
Mindestkriterien erfüllen. 
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5. 	 Die Unabhängigkeit des mit der Prüfung beauftragten Personals ist zu 
gewährleisten. Die Höhe der Vergütung eines Prüfers darf sich weder 
nach der Zahl der von ihm durchgeführten Prüfungen noch nach den 
Ergebnissen dieser Prüfungen richten.

6. 	 Die Stelle muss eine Haftpflichtversicherung abschließen, es sei denn, 
diese Haftpflicht wird aufgrund der innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
vom Staat gedeckt oder die Prüfungen werden unmittelbar von dem 
Mitgliedstaat durchgeführt.

7. 	 Das Personal der Stelle ist (außer gegenüber den zuständigen Behörden 
des Staates, in dem es tätig ist) zur Verschwiegenheit in Bezug auf alles 
verpflichtet, wovon es bei der Durchführung seiner Aufgaben im Rahmen 
dieser Richtlinie oder jeder anderen innerstaatlichen Rechtsvorschrift zur 
Umsetzung dieser Richtlinie Kenntnis erhält.

8. 	 Die benannten Stellen wirken bei Koordinierungstätigkeiten mit. Sie wirken 
außerdem unmittelbar oder mittelbar an der europäischen Normung mit 
oder stellen sicher, dass sie über den Stand der einschlägigen Normen 
unterrichtet sind.

9. 	 Die Mitgliedstaaten können alle Maßnahmen ergreifen, die sie für 
notwendig erachten, damit im Falle der Einstellung des Geschäftsbetriebs 
einer benannten Stelle die Kundenunterlagen einer anderen Stelle 
übergeben werden oder dem Mitgliedstaat, der die Stelle benannt hatte, 
zugänglich sind.

8. Diese neuen Anforderungen stellen 
sicher, dass die benannten Stellen 
fachlich geeignet sind. Sie müssen sich 
an den von der Kommission in Artikel 
14 (7) vorgesehenen Koordinierungs
tätigkeiten zum Erfahrungsaustausch 
beteiligen. Sie sind außerdem verpflichtet, 
in der Normung mitzuwirken, damit sie 
ausreichend mit den Normen vertraut 
sind, anhand derer sie die Maschinen 
beurteilen. 

9. Diese Anforderung ist neu. 
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